


Bearbeiter:  
Dipl. - Ing.  Rasmus Bürger 
Dipl. - Ing. Antje Schnacke -Fürst  Dortmund , 14.08.2020  

 



 i  

INHALTSVERZEICHNIS: 

1. AUSGANGSLAGE UND AUFGABENSTELLUNG 1 

2. RAHMENBEDINGUNGEN DER EINZELHANDELSENTWICKLUNG UND 
PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN 4 
2.1 ALLGEMEINE TRENDS DER EINZELHANDELSENTWICKLUNG ................................ ....... 4 

2.1.1 Handelsendogene und -exogene Faktoren der Einzelhandelsentwicklung  ............  4 
2.1.2 Städtebauliche Folgen der Einzelhandelsentwicklung  ................................ ......  7 
2.1.3 Online -Handel ................................ ................................ ..............................  9 

2.2 PLANUNGSRECHTLICHER RAHMEN DES EINZELHANDELSKONZEPTES ...........................  12 
2.2.1 Zentraler Versorgungsbereich  ................................ ................................ .....  12 
2.2.2 Sortimentsliste  ................................ ................................ ..........................  13 
2.2.3 Steuerungsmöglichkeiten der kommunalen Planungsebene  .............................  14 
2.2.4 Regional -  und landesplanerische Ziele zur Steuerung des Einzelhandels  .........  18 

2.3 KONSEQUENZEN FÜR GENEHMIGUNGSVERFAHREN ................................ ..............  20 
2.4 FAZIT -  PLANUNGSRECHTLICHER RAHMEN................................ .......................  22 

3. EINZELHANDELSSITUATION AUF GESAMTSTÄDTISCHER EBENE 23 
3.1 METHODISCHES VORGEHEN ERHEBUNG UND BEFRAGUNG ................................ ......  23 
3.2 ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES IN DER STADT OVERATH ...................  25 
3.3 BEURTEILUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES VOR DEM HINTERGRUND DER NACHFRAGE:  

BINDUNGSQUOTEN ................................ ................................ ................  26 
3.4 ERGEBNISSE DER EINZELHÄNDLERBEFRAGUNG:  UMSATZHERKUNFT,  

UMSATZENTWICKLUNG,  VERBLEIBQUOTE UND ONLINE-HANDEL...............................  29 
3.4.1 Umsatzherkunft, Verbleibquote und Umsatzentwicklung  ................................ . 29 
3.4.2 Weitere Ergebnisse der Einzelhändlerbefragung  ................................ ..........  32 

3.5 BEURTEILUNG DER EINZELHANDELSSITUATION AUS HÄNDLERSICHT ..........................  33 
3.6 FAZIT -  EINZELHANDELSSITUATION ................................ .............................  36 

4. ZENTRALE VERSORGUNGSBEREICHE UND ORTSTEILE 37 
4.1 METHODISCHES VORGEHEN -  ABGRENZUNG ZENTRALER VERSORGUNGSBEREICHE UND 

STÄDTEBAULICH- FUNKTIONALE BESTANDSAUFNAHME ................................ ..........  37 
4.2 ABGRENZUNG UND AUSSTATTUNG DER ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHE DER STADT 

OVERATH ................................ ................................ ...........................  39 
4.2.1 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath  ................................ ........  39 

4.2.1.1  Beurteilung des Einzelhandelsangebotes Innenstadt Overath  ..............  40 
4.2.1.2  Städtebaulich - funktionale Stärken -Schwächen-Analyse Innenstadt 

Overath   ................................ ................................ .........................  41 
4.2.2 Zentraler Versorgungsbereich Untereschbach  ................................ ...............  46 
4.2.3 Zentraler Versorgungsbereich Steinenbrück  ................................ .................  48 

4.3 EINZELHANDELSSITUATION IN DEN ORTSTEILEN ................................ ...............  49 
4.3.1 Ortsteil Immekeppel  ................................ ................................ ...................  50 
4.3.2 Ortsteil Vilkerath  ................................ ................................ .......................  51 
4.3.3 Ortsteil Heiligenhaus  ................................ ................................ .................  52 
4.3.4 Ortsteil Marialinden  ................................ ................................ ..................  53 

5. RÄUMLICHE VERTEILUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES 55 



 

 ii  

5.1 EINZELHANDELSKONZENTRATIONEN IN NICHT INTEGRIERTER LAGE ..........................  55 
5.2 RAUMSTRUKTURELLE VERTEILUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES ..........................  56 
5.3 BEURTEILUNG DES LEBENSMITTELANGEBOTES HINSICHTLICH DER RÄUMLICHEN 

NAHVERSORGUNGSSITUATION ................................ ................................ ...  58 

6. ZIELKATALOG DES EINZELHANDELSKONZEPTES 60 

7. PROGNOSE DES VERKAUFSFLÄCHENSPIELRAUMES 63 
7.1 METHODISCHES VORGEHEN ................................ ................................ ......  63 

7.1.1 Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage  ................................ .....................  64 
7.1.2 Annahmen zur Entwicklung der Angebotsseite  ................................ ...............  67 

7.2 PROGNOSEERGEBNISSE ................................ ................................ ...........  71 
7.2.1 Entwicklungsspielräume insgesamt  ................................ ..............................  71 
7.2.2 Verkaufsflächenpotenziale nach Zentrenrelevanz: Räumliche Verteilung des 

nachfrageseitigen Entwicklungsspielraumes  ................................ .................  75 
7.2.3 Fazit Prognoseergebnis  ................................ ................................ ..............  77 

8. INSTRUMENTELLES KONZEPT ZUR RÄUMLICHEN EINZELHANDELSSTEUERUNG 79 
8.1 ÜBERPRÜFUNG DER SORTIMENTSLISTE ................................ .........................  80 

8.1.1 Kriterien  ................................ ................................ ................................ ...  80 
8.1.2 Räumliche Verteilung der Sortimente in der Stadt Overath  ............................  81 
8.1.3 Vorschlag für eine Sortimentsliste  ................................ ..............................  85 

8.2 GRUNDSÄTZE ZUR RÄUMLICHEN EINZELHANDELSENTWICKLUNG ...............................  87 
8.2.1 Umgang mit zentrenrelevantem Einzelhandel  ................................ ................  88 
8.2.2 Umgang mit nicht zentrenrelevantem Einzelhandel  ................................ ........  92 

8.3 RÄUMLICHE ENTWICKLUNGSOPTIONEN ................................ ..........................  93 
8.3.1 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath (Perspek tive)  ....................  94 
8.3.2 Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Untereschbach 

(Perspektive)  ................................ ................................ .............................  96 
8.3.3 Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Steinenbrück 

(Perspektive)  ................................ ................................ .............................  97 
8.3.4 Vorschläge zur Nahversorgung  ................................ ................................ .....  99 
8.3.5 Gewerbegebiete  ................................ ................................ .......................  101 

8.4 VORGEHENSWEISE ZUR UMSETZUNG ................................ ...........................  102 
8.4.1 Öffentliche Information  ................................ ................................ ............  103 
8.4.2 Festlegen einer Sortimentsliste  ................................ ................................ . 103 
8.4.3 Festlegen von Gebieten, in denen alle Sortimente bzw. nur nicht 

zentrenrelevante Sortimente zulässig sein sollen -  auch großflächig  ............  104 
8.4.4 Bauleitplanerische Umsetzung von Zielvorstellungen  ................................ ...  106 

8.5 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG ................................ .............................  107 

GLOSSAR 109 

ANHANG 113 

 
  







  

 v 

FOTOVERZEICHNIS: 

Foto 1:  Hauptstraße, Drogeriemarkt  ................................ ...............................  42 
Foto 2:  Hauptstraße, Fachgeschäfte  ................................ ................................  42 
Foto 3:  Kemenat  ................................ ................................ ............................  43 
Foto 4:  St. Walburga/ Identifikationsfunktion  ................................ ................  43 
Foto 5:  Bahnhofplatz  ................................ ................................ .....................  43 
Foto 6:  Gestalteter Straßenraum  ................................ ................................ ....  43 
Foto 7:  Leerstand  ................................ ................................ ..........................  44 
Foto 8:  Untergenutzte Fläche  ................................ ................................ .........  44 
Foto 9:  Propsteistraße  ................................ ................................ ..................  45 
Foto 10:  Eingangssituation ................................ ................................ ..............  45 
Foto 11:  Fachgeschäft  ................................ ................................ .....................  47 
Foto 12:  Supermarkt  ................................ ................................ .......................  47 
Foto 13:  Platz mit Aufenthaltsqualität  ................................ .............................  49 
Foto 14:  Lebensmitteldiscounter  ................................ ................................ ......  49 











 

 4 

2.  RAHMENBEDINGUNGEN DER EINZELHANDELSENTWICKLUNG UND 
PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN 

Einleitend werden vergangene und in der Tendenz absehbare Trends der Einzel han-

delsentwicklung unter planerischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten näher 

beleuchtet. Anschließend werden die aktuellen planungsrechtlichen Vorgaben, wel -

che diesem Gutachten zugrunde liegen, dargestellt.  

 

2.1  ALLGEMEINE TRENDS DER EINZELHANDELSENTWICKLUNG 

Die gesellschaftliche Aufgabe des Einzelhandels liegt in der Versorgung der Bevöl -

kerung mit Gütern. In jeder Stadt bzw. Gemeinde (unabhängig von ihrer zentralört -

lichen Fu nktion) betrifft dies zunächst die Deckung der Grundversorgung, insbeson -

dere mit Lebensmitteln.  

 

Ein lebendiges Ortszentrum bzw. eine lebendige Innenstadt mit einem vielfältigen 

Angebot ist ohne Einzelhandel nur schwer vorstellbar. Im Zuge des Strukturwan dels 

und hier insbesondere der Suburbanisierung der Einzelhandelsstandorte seit Mitte 

der 1970er Jahre, wurde den Zentren jedoch viel von der stadtbildenden Kraft des 

Einzelhandels entzogen.  

Auf Grund der Lösung des Einzelhandels von klassischen Standortf aktoren wie "Ein -

wohnerdichte im Naheinzugsbereich " oder "hohe Passantendichte" kam es zu einer 

Entwer tung traditioneller Einkaufsstandorte und der auf diese Standorte ausge -

richteten infrastrukturellen Einrichtungen. Durch die Ansiedlungspolitik der Kom -

munen im Außenbereich der Gemeinden und Städte entwickelten sich neue, zum Teil 

erheb li che Nutzungskonflikte (gewerbliche Nutzung, industrielle Nutzung, Sport -

stätten, Einzelhandelsnutzung) und ökologische Probleme (Verkehrsaufkommen, Land -

schaftsverbr auch, Flächenversiegelung).  

 

Um die zentrenprägende Kraft des Einzelhandels aufrechtzuerhalten -  und darüber 

hinaus die Nahversorgung der gesamten Bevölkerung (auch der weniger mobilen) zu 

sichern -  bedarf es deshalb der gezielten Lenkung der Einzelhandels entwicklung.  

 

2.1.1  Handelsendogene und -exogene Faktoren der Einzelhandelsentwicklung  

Die Entwicklung des Einzelhandels wird sowohl durch die Anbieter als auch durch 

die Nachfrager/ Konsumenten bestimmt.  
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Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes in dieser Sache sind 

zentrale Versorgungsbereiche " räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, 

denen auf Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen -  häufig ergänzt durch di -

verse Dienstleistungen und gastron omische Angebote -  eine Versorgungsfunktion 

über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt "5. Für den Einsatz eines 

Einzelhandelskonzeptes ist dabei von Bedeutung, dass auch eine planerische Ab -

grenzung vorgenommen werden kann, die nicht mit der Abgren zung der Ist -Situa -

tion übereinstimmen muss 6. 

 

2.2.2  Sortimentsliste  

Da nicht jeder Einzelhandel in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt 

werden muss bzw. soll und umgekehrt bestimmte Einzelhandelsangebote in Gewerbe -

gebieten oder in überwiegend gewerbl ich genutzten Gebieten ausgeschlossen wer -

den sollen, ist ein kommunalentwicklungspolitischer und städtebaurechtlicher Rah -

men für eine positive Einzelhandelsentwicklung in der gesamten Stadt zu schaffen.  

Für die räumliche Lenkung der Einzelhandelsentwickl ung ist zu beachten, dass die 

Übertragung einer allgemeinen Sortimentsliste rechtlich nicht ohne weiteres zuläs -

sig ist 7. Dies ent spricht der Maßgabe und den Er kenntnissen, nach denen das Büro 

Dr. Acocella - Stadt -  und Regionalentwicklung (bis 31.07.03: AGENDA) seit seinem 

Bestehen (1993) arbeitet:  

"Diese Differenzierung zwischen innenstadt -  bzw. innerorts bedeut samen oder 

nicht bedeutsamen Branchen kann verständlicherweise nur kon kret und nur im 

Einzelfall bestimmt werden ..." 8. 

Als Grundlage dafür ist die Einzelhandelsstruktur analysiert worden (vgl. Kap. 3 -  5) 

und eine Überprüfung der Overather  Sortimentsliste in Kap. 8.1 er folgt.  

 

                                           
5 BVerwG: Urteil vom 11.10.2007, Az.: 4 C 7.07.  
6 "Zentrale Versorgungsbereiche [...] können sich sowohl aus planerischen Festlegungen als auch aus 

den tatsächlichen Verhältnissen ergeben" (BVerwG: Urteil vom 11.10.2007, Az. 4 C 7/07).  
7 Vgl. dazu VGH Mannheim: Urteil vom 02.05.2005, Az. 8 S 1848/04, Rn 17 sowie unter Verweis hierauf 

Urteil vom 30.01.2006, Az. 3 S 1259/05, Rn 42.  
8 Birk (1988), a.a.O., S. 288; bestätigt z.B. durch VGH Baden -Württemberg: Urteil vom 30.01.2006, Az. 3 

S 1259/05.  
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2.2.3  Steuerungsmöglichkeiten der  kommunalen Planungsebene  

Die Steuerungsmöglichkeiten der kommunalen Planungsebene sind insbesondere 

durch das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung ( BauNVO) -  also 

bundeseinheitlich -  geregelt.  

 

Durch die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes  (§ 5 BauGB) werden erste 

räumliche Dar stellungen für die Zulässigkeit von Einzelhandelseinrichtungen auf der 

kommunalen Ebene getroffen 9, die in Bebauungsplänen (§ 9 BauGB) zu konkretisieren 

sind.  

Für die Flächen der Gebietskategorie n Wohnbauflächen (W) und gewerbliche Bauflä -

chen (G) sind nur solche Bebauungspläne aus dem FNP zu entwickeln, in denen Ein -

zelhandelsbetriebe zulässig sind, die keine Sondergebiete ( SO) bedürfen. Die kon -

krete planerische Zulässigkeit von Einzelhandelsbet rieben in Bau gebieten ergibt 

sich jedoch erst durch die Festsetzungen in Bebauungsplänen nach §§ 2 bis 9 

BauNVO.  

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  (§ 12 BauGB) kann in 

Einzelfällen eine steuernde Wirkung, insbesondere im Hinblick au f die Ausgestal -

tung eines geplanten Einzelhandelsvorhabens, entfalten. Eine grundsätzliche räumli -

che Steuerung des Einzelhandels ist jedoch auf dieser Basis nicht möglich, da der 

vor habenbezogene Bebauungsplan eher reaktiv auf die potenzielle räumliche und in -

haltliche Einzelhandelsentwicklung eingesetzt wird.  

 

Mit Veränderungssperren  nach § 14 BauGB und/ oder Zurückstellung von Bauge -

suchen  nach § 15 BauGB kann lediglich zeitlich begrenzt abgewendet werden, dass 

planerisch ungewollte Entwicklungen eintreten. Des Weiteren können diese Instru -

mente genutzt werden, um bauleitplanerische Verfahren entsprechend den städte -

baulichen Zielen abzusch ließen 10. Mit Hilfe dieser Instrumente wird eine gegebene 

Situation im Ist -Zustand vorläufig gesichert, was letztlich jedoch eine Sperrwirkung 

-  zumindest in Bezug auf ungewollte Entwicklungen im Plangebiet -  entfaltet.  

 

                                           
9 Vgl. Baugesetzbuch (BauGB) (2007), § 5 (2) Satz 1. 
10 Vgl. OVG NRW: Urteil vom 22.06.1998, Az. 7a D 108/96.NE mit Hinweisen auf frühere Urteile des 

BVerwG.  



  

 15 

Im § 34 (1, 2 und 3) BauGB werden d ie Bedingungen für die Zulässigkeit von Nut zun-

gen "innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile", für die kein Bebau ungs-

plan nach § 30 (1) BauGB vorliegt, aufgeführt.  

 

Die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben in § 34 -Gebieten  richtet sich eben 

ni cht nach den jeweils gültigen städtebaulichen Zielvorstellungen zur Einzelhan -

delsentwicklung in der Gemeinde, sondern danach, ob sich das Einzelhandelsvorha -

ben "nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund -

stücksfläche, die überbaut  werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügt und die Erschließung gesichert ist"  und bezieht bei der Beurteilung der 

negativen Wirkungen lediglich die "zentralen Versorgungsbereiche" ein, deren 

Schädigung vermieden werden soll. Im Übrigen ist  die Zulässigkeit eines Einzelhan -

delsvorhabens gegeben, wenn das Plangebiet einem der Baugebiete nach §§ 2 bis 9 

BauNVO entspricht und das Vorhaben innerhalb dieser Gebiete zulässig wäre.  

Daher ist der § 34 BauGB kaum geeignet, eine, im Sinne der jeweils gültigen städte -

baulichen Zielvorstellungen wirksame, räumliche Steuerung der Einzelhandelsent -

wicklung zu gewährleisten.  

Nur mit Hilfe der Bauleitplanung (§§ 2 bis 9 BauNVO) kann eine reaktive in eine ak -

tive Planung übergeleitet werden, woraus sich eine systematische, räumliche Steue -

rung der Einzelhandelsentwicklung ergeben kann.  

 

Im BauGB 2007 ist als zusätzliches planungsrechtliches Steuerungsinstrument §  9 

(2a) BauGB eingeführt worden. Danach ist es möglich für im Zusammenhang bebaute 

Ortsteile in ein em Bebauungsplan, ohne Ausweisung von Baugebieten i.S. der 

Baunutzungsverordnung, die Zulässigkeit nach § 34 (1 und 2) BauGB beschränkende 

Festsetzungen, namentlich zum Einzelhandel, zu treffen, um zentrale Versorgungsbe -

reiche zu erhalten und zu entwickel n. Hierdurch werden planerische Gestaltungs -

möglichkeiten geschaffen, die über die Zulässigkeitsregel des §  34 (3) BauGB (s.o.) 

hinausgehen. Der Bebauungsplan kann dabei für die nach §  34 BauGB zu beurteilen -

den Gebiete insgesamt oder für Teile davon aufg estellt werden. Der Zweck muss auf 

die " Erhaltung oder Sicherung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse 



 

 16 

einer verbrauchernahen Versorgung der Bevöl kerung und der Innenentwicklung 

der Gemeinden "11 gerichtet sein.  

 

In der öffentlichen Diskussion zu r räumlichen Steuerung des Einzelhandels stehen 

vor allem Einzelhandelsbetriebe nach § 11 (3) BauNVO ( großflächige Einzelhan -

delsbetriebe ) im Vordergrund; sehr viel Aufmerksamkeit und gerichtliche Ausei -

nandersetzungen erzeugen insbesondere Fachmarktzentre n und Factory -Outlet -Cen-

ter. Dass diese großflächigen Einzelhandelsbetriebe reaktiv, also auf Grund eines 

konkreten Vorhabens nach Standort, Größe und Sortimenten gesteuert werden kön -

nen, ist unstrittig 12. Eine Kommune kann im Hinblick auf eine künftige E ntwicklung 

vorab 13 die räumliche Verortung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe in ihrem 

Gebiet durch die Ausweisung von Sonderbauflächen für Einzelhandel im FNP nach § 5 

BauGB vornehmen.  

 

Darüber hinaus können aber auch Läden, nicht großflächige Einzel handelsbetriebe 

(Fachgeschäfte) und nicht großflächige Fachmärkte, die nicht nach § 11 (3) BauNVO 

zu beurteilen sind, städtebaulichen Zielsetzungen entgegenstehen, wenn sie in gro -

ßer Zahl und mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb der Innenstadt bzw . des 

Ortszentrums und/ oder außerhalb städtebaulich gewünschter Standorte in Bau ge-

bie ten14 entstehen, in denen diese allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind 15. 

Dies kann dazu führen, dass sich im Verlauf der Zeit Einzelhandels agglomeratio -

nen mit ni cht großflächigen Einzelhandelsbetrieben  in Gewerbe - und Industrie -

gebieten nach §§ 8 bzw. 9 BauNVO entwickeln. Solche Einzelhandels standorte waren 

zunächst auf Grund ihres Umfanges für die Ent wicklung der Zentren unproblematisch 

und/ oder haben auf Gru nd der verfügbaren Gewerbegebietsflächen auch nicht zur 

                                           
11 Söfker, W. (2007): Steuerungsinstrumente der Innenentwicklung für den Handel durch das EA G Bau 

und das BauGB 2007, Kurzfassung des Vortrages im 547/6. Kurs des Instituts für Städtebau Berlin 
"Städte bau und Handel", Berlin.  

12 Vgl. Kopf, H. (2002): Rechtsfragen bei der Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten -  Unter be son-
derer Be rücksicht i gung von Factory Outlet Cen tern, Berlin.  

13 BVerwG: Beschluss vom 08.09.1999, Az. 4 BN 14.99.  
14 Die Baunutzungsverordnung definiert in den §§ 2 bis 9 abschließend Bau gebiets typen. Eine pla nende 

Gemeinde kann darüber hinaus keine neuen Bau gebiet stypen "er fin den". Vgl. dazu BVerwG: Beschluss 
vom 27.07.1998, Az. 4 BN 31.98.  

15 Birk (1988), a.a.O., S.  284. 
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Flächenverknappung geführt. Ähnliche Entwicklungen in Misch gebieten (§  6 BauNVO) 

können ebenfalls städtebaulich un erwünschte Folgewirkungen haben.  

 

Zur Vermeidung dieser un erwünschten Entwicklunge n hat der Verordnungsgeber die 

Möglichkeit einer Feingliederung durch § 1 (5 und 9) BauNVO  geschaffen:  

"Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten von Nutzun -

gen, die nach den §§ 2, 4 bis 9 und 13 [BauNVO] allgemein zulässig sind, nicht  

zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die all -

gemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. "16 

"Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann im Bebauungs -

plan bei Anwendung der Abs. 5 bis 8 festgese tzt werden, dass nur bestimmte 

Arten der in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen bauli -

chen oder sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur aus -

nahmsweise zugelassen werden können. "17 

 

In Gewerbegebieten ( GE)- (§ 8 BauNVO), Industriegebieten ( GI)-  (§ 9 BauNVO) und 

auch in MI -Gebieten (§ 6 BauNVO) kann der Einzelhandel insgesamt bzw. eine be -

stimmte Art von Einzelhandel, z.B. zentrenrele vante Sortimente, aus städtebaulichen 

Gründen ausgeschlossen werden 18; eine dar über hi nausgehende differenzierte, 

sorti mentsbezogene Verkaufsflächenfestlegung ist auf dieser Basis nicht mög lich 19. 

Eine städtebau liche Begründung ist z.B. die Ent wicklung zentraler Versorgungsbe -

reiche 20 oder die Sicherung von Gewerbegebiets flä chen für Han dwerk und produzie -

rendes Gewerbe 21. 

 

                                           
16 BauNVO § 1 (5) i.d.F. vom 23.01.1990. 
17 BauNVO § 1 (9) i.d.F. vom 23.01.1990. 
18 Vgl. dazu z.B. BVerwG: Beschluss vom 27.07.1998, Az. 4 BN 31/98, BVerwG: Beschluss vom 10.11.2004, 

Az. 4 BN 33/04 Rn. 6. 
19 Vgl. Vogels, P. et al.: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Stadtforschung aktu ell, Bd. 

69, Basel/ Boston/ Berlin, 1998, S. 289ff.  
20 Vgl. z.B. Müller, M.: Rechtliche Vor aussetzungen für die Ansiedlung großflä chi ger Handelsbetriebe, 

in: Bundesarbeitsgemeinschaft für Mittel -  und Großbe triebe: Standortfragen des Handels, Köln, 
1992, S. 123.  

21 Vgl. z.B. Söfker, W., in: Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg: Kommentar zum BauGB, Lose blatt sammlung, 
Stand: Nov. 1992, Rn. 103, 105a.  
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weiten Ge staltungsspielraum in der Frage nutzt, ob und in welchem Rahmen sie pla -

nerisch tä tig wird 22.  

 
Als Planungsgrundsatz kommt dabei dem § 1 (6) Nr. 4 BauGB insbesondere Be deutung 

für eine Bauleitplanung zu, durch welche vorhandene oder zu entwickelnde Versor -

gungsbereiche dadurch geschützt werden sollen, dass außerhalb solcher zent ralen 

Versorgungsbereiche Vorhaben, die diese beeinträchtigen könnten, nicht oder nur 

eingeschränkt verwirklicht werden können.  

 
Nach § 9 (2a) BauGB ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept  i.S. des §  1 (6) 

Nr. 11 BauGB, welches Aussagen über die vorhandenen und zu entwickelnden zent -

rale n Versorgungsbereiche der Gemeinde enthält, insbeson dere zu berücksichtigen, 

da ein solches Konzept eine für die Aufstellung des Bebau ungsplanes unterstützende 

Funktion hat; es sind nachvollziehbare Aussagen über die zentralen Versorgungsbe -

reiche und i hre Schutzbedürftigkeit enthalten 23. 

Im Hinblick auf eine Umsetzung des Konzeptes bedeutet dies, dass bei Planvorhaben 

bzw. Ansiedlungs -/ Erweiterungsvorhaben nicht danach zu fragen ist, was derzeit 

planungsrechtlich möglich ist, sondern zuerst die Frage na ch der städtebaulichen 

Zielsetzung zu beantworten ist. Aus der gegebenen planungsrechtlichen Situation 

am konkreten Standort und der städtebaulichen Zielsetzung leiten sich die erfor -

derlichen/ möglichen planungsrechtlichen Schritte ab. Dies kann im Einzel nen be-

deuten, dass bei einem erwünschten Ansiedlungsvorhaben die rechtlichen Voraus -

setzungen zur Ansiedlung geschaffen werden müssen oder bei einem unerwünschten 

Vorhaben die bisherige Zulässigkeit aufgehoben werden muss. Dies kann ohne kon -

kreten Anlass , z.B. einen Bauantrag, oder auf Grund eines solchen konkreten 24 

Planvor habens erfolgen.  

 

Zur Sicherung der städtebaulichen Zielsetzungen  können bei Vorliegen eines 

Aufstellungsbeschlusses und einer hinreichend konkretisierten Zielformulierung 25, 

                                           
22 Vgl. z.B. OVG NRW: Urteil vom 22.06.1998, Az. 7a D 108/96.NE mit Hinweisen auf frühere Urteile des 

BVerwG. 
23 Vgl. Söfker (2007), a.a.O.  
24 Vgl. dazu z.B. BVerwG: Beschluss vom 08.09.1999, Az. 4 BN 14/99 und OVG NRW: Urteil vom 

11.03.2004, Az. 7a D 103/03.NE.  
25 Vgl. dazu z.B. OVG NRW: Urteil vom 11.03.2004, Az. 7a D 103/03.NE.  
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die mit di esem Gutachten gegeben ist , die Sicherungsinstrumente wie z.B. Verände -

rungssperren nach § 14 BauGB und/ oder Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 

BauGB zwar zeitlich begrenzt, aber doch wirksam verhindern, dass plane risch unge -

wollte Entwicklungen ei ntreten.  

 

Maßgeblich für die Erstbewertung eines Planvorhabens sind der Planstandort und 

die Zentren - bzw. Nahversorgungsrelevanz des Hauptsortimentes.  

Bezogen auf den Standort und seine einzelhandelsbezogenen Entwicklungs -

möglich keiten werden in diesem  Gutachten die entsprechenden Aussagen ge trof -

fen. Hin sichtlich der Sortimente wird eine ortsspezifische Liste vorgeschlagen, 

die einerseits die Gegebenheiten in Overath und andererseits die aus Gut achter -

sicht stadtentwicklungs planerisch sinnvollen Zi elvorstellungen zur Ent wicklung 

der zentralen Versorgungsbereiche berücksichtigt.  

 

2.4  FAZIT -  PLANUNGSRECHTLICHER RAHMEN 

Abschließend ist festzuhalten, dass dieses Gutachten es ermöglicht, systematisch 

Einzelhandelsvorhaben entsprechend der städtebaulichen Z iel setzungen für die je -

weiligen Planstandorte zu bewerten. Es stellt dar, an wel chen Standorten grund -

sätzlich Einzelhandel zulässig sein soll bzw. wo welche pla nungsrechtlichen Be -

schränkungen angestrebt werden sollen.  

 

Im Außenverhältnis dient diese s Gutachten auch dazu, die zentrenbezogenen Ziel -

setzungen der Stadt Overath , im Rahmen von Beteiligungs verfahren z.B.  nach § 2 (2) 

BauGB, substantiell und umfänglich darzustellen, sodass damit mög lichen Pla nungen 

außerhalb der Stadt Overath , die zentrenschädlich sein könnten, entspre chend um-

fangreich und umfassend begeg net werden kann. Voraus setzung ist aller dings, 

dass sich die Stadt Overath  selbst an ihr ei genes Konzept hält und keine An -

siedlungsentscheidungen trifft, die dazu ge eignet s ind, die eigenen Ziel set -

zungen zu konterka rieren.  
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Die Erfassung der Verkaufsflächen in den einzelnen Geschäften erfolgte sortiments -

genau: Die Betriebe wurden ni cht entsprechend dem angebotenen Hauptsortiment 

insgesamt einer Branche zugerechnet (Schwerpunktprinzip), sondern jedes Sorti -

ment wurde einzeln mit der zugehörigen Verkaufsfläche erfasst (z.B. in Supermärk -

ten auch Drogeriewaren).  

Erst hierdurch ergibt si ch ein realistisches Abbild der derzeitigen Situation im 

Einzelhandel, bei dem Ergänzungssortimente, denen im Einzelfall nur eine unter ge-

ordnete Rolle zukommt, die in der Summe jedoch von Bedeutung sein können, nicht 

unterschätzt werden. Darüber hinaus i st u.E. die Ableitung einer ortsspezifischen 

Sortimentsliste nur auf Grundlage einer derart differenzierten Erfassung des Be -

standes möglich. Die Ergebnisse werden in der vorliegenden Untersuchung aus -

schließlich aggregiert dargestellt, da einzelbetrieblic he Daten dem Datenschutz 

unterliegen.  
 
Alle wesentlichen Bausteine, insbesondere die Vor -Ort -Arbeiten, wurden durch wis -

senschaftliche MitarbeiterInnen des Büros Dr. Acocella durchgeführt.  
 
Übersicht über die Beteiligung an der Einzelhändlerbefragung  

An der Befragung beteiligten sich rd. 71% aller Ei nzelhändler in Overath (vgl.  Abb. 

3).  
 
Abb. 3: Beteiligung Händlerbefragung 201 9 

 
Quelle: eigene Einzelhändlerb efragung Juli  2019; IfH; www.handelsdaten.de; Statisti sches Landesamt; 

Statistisches Bundesamt; eigene Berechnun gen 

 

Sofern die Händler keine Angaben zur Verkaufsfläche machten, wurden die Verkaufs -

flächen von Mitarbeitern des Büros Dr.  Acocella selbst ermittelt. Somit sind alle 

Einzelhandelsbe triebe in Overath enthalten.  

Anzahl Betriebe: 148
Verkaufsfläche: 40.900 m²
Umsatz:  158,2 Mio . 
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3.3  BEURTEILUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES VOR DEM HINTERGRUND DER 
NACHFRAGE:  BINDUNGSQUOTEN 

Eine erste Bewertung des Einzelhandelsangebotes kann vor dem Hintergrund der 

Nachfrage vorgenommen werden.  

 

Die Relation des in Overath erzielten Umsatzes zu der in Overath verfügba ren 

Kaufkraft 27 ergibt lokale Bindungsquoten (z.T. auch Einzelhandelszentra lität ge -

nannt): Eine Quote von mehr als 100% bedeu tet dabei, dass per Saldo (Zuflüsse 

nach Overath, vermin dert um die Abflüsse aus Overath) Kaufkraft zufließt, eine 

Quote von weniger als 100% entsprechend, dass per Saldo Kaufkraft aus Overath 

abfließt.  

 

Die Gesamtbindungsquote in der Stadt Overath beträgt rd. 79% (vgl. Abb. 4) und ist 

seit 2006 rückläufig.  Die Versorgungssituation hat sich damit gegenüber 2006 ver -

schlechtert. Für die jeweiligen Bedarfsbereiche (kurz - , mittel - , und langfristig) 

ergibt sich ein dif ferenziertes Bild.  

 

Im kurzfristigen Bedarfsbereich  (in der Abbildung rot dargestellt) sollte jede 

Kommune eine möglichst vollständige rechnerische Versorgung ihrer eigenen Bevöl -

kerung gewährleisten. Das bedeutet, dass im kurzfristigen Bedarfsbereich Bin -

dungsquoten von 100% erreicht werden sollten. In Overath beträgt die Bin dungs-

quote im kurz fristigen Bedarfsbereich rd. 105 %. Somit liegt rechne risch eine Voll -

versorgungssituation vor.  

 

Im für die Nahversorgung bedeutsamen Sortimentsbereich Nahrungs -/ Genussmittel 

liegt d ie Bindungsquote bei rd. 123%, sodass hier eine rechnerisch e Vollversorgung  

bzw. per Saldo deutliche Zufl üsse zu verzeichnen sind . In den übrigen Sortimenten 

des kurzfristigen Bedarfsbereiches sind hingegen z.T. deutliche Kaufkraftabflü sse 

festzustellen. Gegenüber 2006 sind in nahezu allen Sortimenten des kurzfristigen 

Bedarfsbereiches  die Bindungsquoten weiter zurückgegangen.   

 
                                           
27 Die gesamtstädtische Kaufkraft ergibt sich aus der Kau fkraft je Einwohner und der Einwohnerzahl, 

wobei es sich bei der Kaufkraft je Einwohner um einen bundesdeutschen Durchschnittswert handelt, 
der mit Hilfe entsprechender Kennziffern auf die gebietsspezifische Situation angepasst wird (vgl. 
IFH Köln: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2018).  
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Abb. 4: Vergleich Bindungsquoten 2019  -  2006 

 
PBS= Papier/ Büro/ Schreibwaren; GPK= Glas/ Porzellan/ Keramik  
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragungen Juli  2019 sowie 20 06; IfH; www.handelsdaten.de; IT.NRW; Sta-

tistisches Bundesamt;  IFH Köln; ehemals BBE Köln; eigene Berechnun gen 

 

Im mittelfristigen Bedarfsbereich (in der Abbildung grün da rgestellt) wird eine 

Gesamtbindungsquote von lediglich rd. 36% erreicht. Es fällt auf, dass im mittel -

fristigen Bereich in allen Sortimenten durchgängig Bin dungsquoten von weniger als 

100% erreicht werden. Insbesondere im Sortiment Sport/ Freizeit ist die  Bindungs-

quote gegenüber 2006 deutlich zurückgegangen. Jedoch fällt auch auf, dass in den 

Sortimenten GPK, Geschenke, Hausrat -  obwohl sie immer noch unterhalb einer rech -

nerischen Vollversorgung lie gen -  die Bindungsquoten gegenüber 2006 deutlich an -

gestiegen sind.  Entsprechend besteht in diesen, insbesondere auch für die Innen -

stadt relevanten Sortimenten, keine gesamtstädtische Versorgungsfunktion. Ein we -

sentlicher Grund dafür ist auch die Lage der Stadt Overath im Einzugsbereich der 

Stadt Köln.  

 

Im l angfristigen Bedarfsbereich  (in der Abbildung gelb dargestellt) wi rd eine 

Bindungsquote von rd. 61% er reicht. Die höchste  Bindungsquote besteht  im Sorti -

mentsbereich  Teppiche,  Bodenbeläge mit rd. 194 %. Hier sind erhebliche Kaufkraft -

zuflüsse zu verzeichnen . I m den baumarkt - / gar tencenter spezifische n Sortimente n 

besteht bei einer Bindungsquote von rd. 99% annähernd eine Vollversorgung.  In al -

len anderen Sortimentsbereichen des langfristigen Bedarfsbereiches sind per Saldo 

Kaufkraftabflüsse zu  verzeichnen. Mit Ausnahme der Sortimente Uhren/ Schmuck, 
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In vorstehender Tab. 2 ist das Einzelhandelsangebot in Overath  nach Sortimen ten 

dif feren ziert dargestellt.  

 
3.4  ERGEBNISSE DER EINZELHÄNDLERBEFRAGUNG:  UMSATZHERKUNFT,  UMSATZ-

ENTWICKLUNG,  VERBLEIBQUOTE UND ONLINE-HANDEL 

3.4.1  Umsatzherkunft, Verbleibquote und Umsatzentwicklung  

Umsatzherkunft  

Eine zuverlässige Möglichkeit zur Ermittlung von Kaufkraftströmen stellt die Befra -

gung der Einzelhändler nach der Umsatzherkunft  dar 28. Zwar handelt es sich i.d.R. 

um geschätzte Werte, dennoch lässt sich näherungsweise eine Tendenz ermitteln, 

aus der sich Bandbreiten für die Umsatzherk unft und damit für den Einzugsbereich 

ermitteln lassen (vgl. Abb. 5). Zur Umsatzherkunft machten 67 Betriebe (rd. 48%) An-

gaben. 

 
Abb. 5: Umsatzherkunft 201 9 (Auskunft: 67 Betriebe/ 48%)  

 
Quelle: eigene Einzelhändler befragung Juli  2019; IfH; www.handelsdaten.de; IT.NRW; Statistisches Bun -

desamt; IFH Köln; eigene Berechnun gen 

 

Rund 64,9% des Gesamtumsatzes werden demnach mit Kunden aus Overath  erzielt. 

Der restliche Umsatz kommt überwiegend aus Städten und Gemeinden im Um feld der 

Stadt  (rd. 28,5%). Im Vergleich zu 200 6 hat sich die Umsatzherkunft nur geringfügig 

verändert. Der Anteil der Kunden aus Overath lag 2006 im Bereich zwischen 71 bis 

75%. 

                                           
28  Dies zeigt sich regelmäßig bei einem Vergleich mit zeitgleich durchgeführten Passanten befra gun-

gen. 

Gesamtumsatz

158,2 Mio. 
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Kundenherkunft  

Neben der Frage nach der Umsatzherkunft liegen zur Kundenherkunft auch Ergeb -

nisse aus der Kundenherkunftserfassung vor. Angesichts der geringen Beteiligung 

von 11 Geschäften, sind diese Ergebnisse jedoch eher  ergänzend zu berücksichtigen. 

Insgesamt haben sich 2.036 Kunden in die, in den Geschäften ausgelegten, Listen 

eingetragen. In Abb. 6 sind die Ergebnisse der Kundenherkunftserfassung und der 

Händlerbefragung (Frage nach der Umsatzherkunft) gegenübergestellt.  Im Wesentli -

chen wird die Einschätzung der Händler bestätigt. Der Anteil der Kunden aus 

Overath wurde durch die Händler mit rd. 70 % etwas höher eingeschätzt als die Er -

gebnisse der Kundenherkunftserfassung zeigen (rd. 65%).  
 

Abb. 6: Kundenherkunft nach Kundenherkunftserfassung und Händlerbefragung 2019  

 
Quelle: eigene Kundenherkunftserfassung Juli 2019  

 

Verbleibquote  

Aus den Angaben zur Kundenherkunft lässt sich zusätzlich die Verbleibquote ablei -

ten.  

Die Verbleibquote  errechnet sich, indem der aus Overath stammende Umsatz in 

Relation zur Kaufkraft in Overath gesetzt wird. Die Verbleibquote gibt da mit  den 

Teil der örtlichen Kaufkraft an, der durch den Einzelhandel in der Stadt Overath 

gebunden werden kann.  
 
In Overath können lediglich etwa 50-60% der vorhandenen Kaufkraft durch den ört -

li chen Handel gebunden werden -  rd. 40-50% der Kaufkraft fließt  in an dere Gebiete 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kundenherkunft

Händlerbefragung

Overath näheres Umland Sonstige
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Umsatzentwicklung  

Im Rahmen der Interviews wurden die Händler auch gefragt, wie sich der Umsatz ih -

res Betriebes in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat. Die 69 Händler, die 

sich zu dieser Frage äußerten (rd. 49%), verzeichneten überwiegend eine eher po -

sitive Umsatzentwick lung (vgl. Abb. 8). Dabei ist die Umsatzentwicklung in der 

Innenstadt und an sonstigen integrierten Standorten etwas positiver als in den Ge -

schäften an nicht integrierten  Standorten verlaufen.  

 

3.4.2  Weitere Ergebnisse der Einzelhändlerbefragung  

Neben Angaben zur Einzelhandelssituation und Umsätzen konnten im Rahmen der 

Einzelhändlerbefragung noch weitere Informationen gesammelt wer den. Dazu zählen 

mögliche Änderungsabsichten  und Fragen zum Online-Handel.  

 

Änderungsabsichten  

Von 80 antwortenden Händlern haben die meisten  keine Änderungsabsichten. Von 

den 15 Händlern mit Veränderungsabsichten planen lediglich 2 Händler die Schlie -

ßung ihres Lad engeschäftes. Dagegen streben 11  Händler eine Modernisierung, Sor -

timentsumstrukturierung und/ oder Erweiterung ihres Geschäftes, etc. an  (vgl. Abb. 

9).  

 
Abb. 9: Änderungsabsich ten  (Auskunft 80 Betriebe/ 57%) 

 
Quelle: eigene Einzelhändlerb efragung Juli  2019 
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Online -Handel  

Rund 80% der interviewten Einzelhändler gaben  an, dass sie über einen Online auf -

tritt verfügen.  Dabei sind Homepages und sonstige Onlineauftritte wie Facebook 

oder Instagram enthalten.  Über einen Onlin eauftritt  mit Onlineshop verfügen etwa 

22% der befragten Händler. 14% der Händler gaben an, über keinen Onlineauftritt 

zu verfügen  (vgl. Abb. 10). In anderen Städten und Gemeinden ergibt sich bei diesen 

Befra gungen ein ähnliches Bild.  

 
Abb. 10: Internetauftritt (Auskunft: 69 Betriebe/ 73%)  

 
Quelle: eigene Einzelhändlerb efragung Juli  2019 

 

3.5  BEURTEILUNG DER EINZELHANDELSSITUATION AUS HÄNDLERSICHT 

Die Befragung soll, neben der Erfassung wichtiger Einzelhandelsdaten, den Händlern 

die Gelegenheit geben, ihre persönliche Meinung und Stimmungslage in die Analyse 

einzubringen. Diese Aussagen sind von großer Bedeutu ng für eine umfassende Dar -

stellung der Einzelhandelssituation in Overath.  

 
Die Einzelhändler wurden im Zuge der Befragung gebeten, sich in einer offen ge -

stellten Frage 29 (ohne vorgegebene Antwortmöglichkeit) zu positiven und negativen 

Aspekten im Hinblic k auf die Einzelhandelssituation in der Stadt Overath zu äußern. 

Die Auskünfte der Einzelhändler wurden zu den in Abb. 11 dargestellten The -

                                           
29 "Was finden Sie an der Einzelhandelssituation in Overath gut bzw. schlecht?"  
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menberei chen zusammengefasst. Eine detaillierte Übersicht der Ergebnisse, in der 

die einzelnen Aspekte eines jeden Themenbereiches differenziert aufgezeigt wer -

den, befindet sich im Anhang  (vgl. Tab. A -  9 bis Tab. A -  17, S. 118 ff) .  

 

Die Abbildung spie gelt die allgemeine Stimmungslage der Händler zum Befragungs -

zeitp unkt wider und verschafft gleichzeitig einen Überblick über aktuelle Themen -

schwerpunkte bei den Einzelhändlern in Overath . Insgesamt haben 76 der be fragten 

Overather  Händler auf die offene Frage geantwortet (rd. 54%).  

 

Für die Interpretation der Ergebni sse ist zu berücksichtigen, dass bei offen gestell -

ten Fragen i.d.R. negative Aussagen überwiegen. Dies ist vor allem da rauf zurück zu-

führen, dass positive Sachverhalte häufig als selbstverständlich auf gefasst werden, 

während negative Aspekte präsenter sind und daher spontaner ge äußert werden. 

Deshalb ist den positiven Angaben ein größeres Gewicht bei zumessen. 

 

Rund 32% der Händler, die sich zu dieser Frage äußerten, fiel nichts Positives zur 

Einzelhandelssituation in Overath ein  (vgl. Abb. 11). Gegenüber der Befragung im 

Jahr 2006 hat sich die Stimmungslage der Händler etwas verbessert  -  damals fiel rd. 

38% der Befragten nichts Positives ein  (vgl. Abb. 12).  

 
Abb. 11: Einschätzung der Einzelhandelssituation aus Händlersicht 201 9  

(Auskunft: 76 Betriebe/ 54%)  

 
Quelle: eigene Einzelhändlerb efragung Juli  2019 
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Die Overather  Händler  haben sich am häufigsten zum Themenbereich "Auswahl/ An -

gebot Einzelhandel" geäußert. Hi er liegen positive und negative Nennungen beinahe 

gleich auf. Die Nennungen bezogen sich dabei nicht nur auf die Innenstadt, sondern 

auf das  Gesamtangebot in Overath. Konkret wurde die Vielfalt des Angebotes zu 

gleichen Teilen positiv und negativ bewertet, negativ wurde v.a. der Rückgang von 

Fachgeschäften eingeschätzt. Auffällig ist, dass dieser Bereich gegenüber 2006 

deutlich positiver bewer tet wurde.  

Weiterhin wurden zahlreiche Nennungen zum Thema Parken gemacht. Hier überwie -

gen die negativen Nennungen deutlich , es wurde insbesondere die geringe Anzahl 

der verfügbaren Parkplätze kritisiert . Im Bereich Veranstaltu ngen/ Zusammenarbeit 

überwiegen die positiven Nennungen leicht. Hier wurden u.a. gute Veranstaltungen 

und Aktionen oder auch die Arbeit der Werbegemeinschaft Einkaufen in Overath po -

sitiv hervorgehoben. Weitere Themen waren Atmosphäre/ Aufenthaltsqualität, mit 

v.a. Nennungen zum Durchgangsverkehr in der Innenstadt, Onlinehandel, Dienst -

leistungen/ öffentliche Einrichtungen , uneinheitliche Öffnungszeiten oder hohe 

Mieten. Das Thema Leerstände spielte, anders als 2006 , keine nennenswerte Rolle.  

 
Abb. 12: Einschätzung der Einzelhandelssituation aus Händlersicht 20 06  

(Auskunft: 156 Betriebe/ 77%)  

 
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung 20 06 
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3.6  FAZIT -  EINZELHANDELSSITUATION  

In der Stadt Overath sind bei einer Bindungsquote von rd. 79% insgesamt Kauf -

kraftabflüsse zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2006  ist die Bin dungsquote  deutlich  

zurückgegangen. Die niedrige Bindungsquote ist u.a. auch auf die räumliche Nähe 

zum Oberzentrum Köln zurückzuführen .  

 

Die Grundversorgung (kurzfristiger Bedarfsbereich) der  eigenen Bevölkerung , ins -

besondere mit Nahrungs -/ Genussmitteln  wird durch das vorhandene Angebot gut 

gewährleistet (rechnerische Vollver sorgung). Im besonders innenstadtrelevanten 

mittelfristigen Bedarfsbereich sowie auch im langfristigen Bedarfsbereic h sind 

rechnerisch deutliche Kaufkraftzuflüsse zu verzeichnen . 

 

Seit 200 6 weist Overath einen Rückgang des Verkaufsflächenumfangs und einen 

deutlicheren Rückgang der Anzahl der Betriebe auf. Verglichen mit ande ren durch 

das Büro Dr. Acocella untersuchte n Kommunen liegt Overath somit im Trend, wenn -

gleich Deutschlandweit eher eine Stagnation der Ver kaufsflächenentwicklung und 

ein Rückgang der Betriebszahl festzustellen  ist .  

 

Die Stimmungsl age innerhalb der Händlerschaft ist ebenso wie 200 6 überwiegend 

kritisch , einzelne Teilaspekte sowie auch die Einschätzung der Einzelhandelssitua -

tion insgesamt werden jedoch positiver wahrgenommen . So wurden z.B. die Auswahl 

und die Vielfalt des Angebotes in der Gesamtstadt deutlich positiver eingeschätzt .  
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4.  ZENTRALE VERSORGUNGSBEREICHE UND ORTSTEILE 

Die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die Baurechtsnovellen der 

vergangenen Jahre stärker in den Fokus der Stadtentwicklungsplanung gerückt und 

stellt einen wichtigen formalen Teil des Gutacht ens zur Fortschreibung des Einzel -

handelskonzeptes für die Stadt Overath dar 30. Die städtebaulich -funkti onalen An-

forde rungen für die Ab grenzung zentraler Versorgungsbereiche ergeben sich aus 

dem entsprechen den Urteil des BVerwG 31 (vgl.  Kap. 2.2.1). 

Welche Bereiche unter diese Kategorie fallen und welche Kriterien diese erfüllen 

müssen, wird im Folgenden erläutert.  

 

4.1  METHODISCHES VORGEHEN -  ABGRENZUNG ZENTRALER VERSORGUNGSBEREICHE 
UND STÄDTEBAULICH- FUNKTIONALE BESTANDSAUFNAHME  

Der Einzelhandel stellt für die Entwicklung der Innenstädte und Stadtteilzentren 

nach wie vor die Leitfunktion dar: Zahlreiche Untersuchungen des Büros Dr. Acocella 

mi t mittle rweile über 5 0.000 Passanten in verschie denen Städten unterschiedlicher 

Größe und regio naler Einbin dung ergaben, dass  Einkaufen und Bummeln als häu -

figstes Motiv für den Besuch einer Innen stadt  genannt wird. Dies unterstreicht 

die Bedeutung des Einzelha ndels für eine funktionsfähige Innenstadt.  

Eine attraktive Innenstadt wird jedoch nicht allein durch das Einzelhandelsangebot, 

sondern auch durch die funktionale Mischung sowie die städtebaulichen und ver -

kehrlichen Bedingungen geprägt und charakteri siert.  

 

Die wichtigste planerische Aufgabe für die Sicherung der Funktionsfähigkeit einer 

Innenstadt mit entsprechender funktionaler Vielfalt und städtebaulichen Quali täten 

stellt dabei die Abgrenzung der  zentralen Versorgungsbereiche  dar, mit der ver -

schiedene Aspekte des Bau - und Planungsrechtes zu sammenhängen. Dabei ist im Ein -

zelhandelskonzept eine parzellenscharfe Abgrenzung der zentralen Versorgungs be-

reiche erforderlich.  

 

Kriterien zur Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche  

Ein unabdingbares K riterium, das ein zentraler Versorgungsbereich aufweisen muss, 

ist eine städtebaulich integrierte Lage . Das bedeutet, dass dieser städtebaulich 
                                           
30 Vgl. insbesondere §§ 1 (6) Nr. 11, 9  (2a) und (3) BauGB. 
31 Vgl. BVerwG: Urteil vom 11.10.2007, Az. 4 C 7.07.  
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sprechende Passantenfrequenz, die für das Funktionieren der Einzel handelslage 

eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt.  

 

4.2  ABGRENZUNG UND AUSSTATTUNG DER ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHE DER 
STADT OVERATH 

Entsprechend der o.g. Kriterien ko nnten in der St adt Overath neben der Innenstadt 

mit den Nahversorgungszentren Untereschbach (vgl. Kap. 4.2.2) und Steinenbrück 

(vgl. Kap. 4.2.3) zwei weitere zent rale Versorgungsbereiche abgegrenzt werden , die 

v.a. auf die Grundversorgung ausgerichtet sind, jedoch auf Grund der vorhandenen 

Angebote auch eine Versorgungsfunktion  über den unmittelbaren Nahbereich hinaus 

wahrnehmen. Die im Gutachten von 2007 dargestellten zentralen Bereiche in den 

Ortsteilen Immekep pel und Vilkerath entsprechen , auch vor dem Hintergrund  inzwi -

schen erfolgter obergerichtlicher Urteile zu zentralen Versorgungsbereichen  (vgl. 

Kap. 2.2.1), insbesondere auf Grund des geringen Angebotes nicht den Kriterien zur 

Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches  (vgl. Kap. 4.3).  

 

Im Rahmen einer Begehung wurden das Einzelhandels -  und Dienstleistungsangebot 

sowie die öffentlichen Einrichtungen in den zentralen Versorgungsbereichen  und 

den Ortslagen  kartiert.  

 

4.2.1  Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath  

Die Karte 132 für eine zeigt den aktuellen Einzelhand els-  und Dienstleistungsbesatz 

in der Innen stadt von Overath. Das Einzelhandels-  und Dienstleistungsangebot er -

streckt sich im Wesentlichen ent lang der Hauptstraße im Bereich zwischen dem 

Kreisver kehr bzw. der Einmündung der Siegburger Straße im Westen und der Dr. -

Ringens-Straße im Oste n. Westlich des Kreisverkehrs befinden sich u.a. mit dem 

Rathaus wichtige öffentliche Einrichtungen, sodass dieser Bereich trotz des nicht 

vorhandenen Ein zelhandelsbesatzes weiterhin zum zentralen Versorgungsbereich 

gehört. Im Bereich östlich der Einmündu ng An den Gärten überwiegen Dienstleis -

tungsangebote und der Einzelhandelsbesatz ist nur schwach ausgeprägt . Dennoch 

sollte dieser Bereich weiterhin zum zentralen Versorgungsbereich gehören , da es 

sich um eine  wichtige Eingangssituation zur Innenstadt hand elt und die Anbindung 

                                           
32  Vgl. auch Karte A -  1 S. 117 im Anhang für eine größere Darstellung  
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der südlich der Bahnli nie gelegenen Bereiche über die Dr. -Ringens-Straße hier er -

folgt.  

 

Die Abgrenzung umfasst einen Bereich mit Einzelhandelsnutzungen, Dienstleistungs -

betrieben und öffentlichen Einrichtungen, der auch auf Grund se iner baulichen und 

städtebaulichen Merkmale als Zentrum zu erkennen ist.  

 
Karte 1: Ist -Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Innenstadt  Overath  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli  2019. Kart engrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

4.2.1.1  Beurteil ung des Einzelhandelsangebotes Innenstadt  Overath  

Im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt befanden sich zum Erhe bungszeit punkt 

Juli  2019 mit 39 Betrieben (59 Betriebe 2006) rd. 26% aller Einzelhandelsbetriebe 

von Overath mit le diglich rd. 11% der gesamtstädtischen Verkaufsfläche. Hier wird 

die klein teilige Betriebsstruktur des zentralen Versorgungsbereiches Innen stadt 

deutlich.  
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Im Ortsteil Brombach ist kein nennenswertes Einzelhandelsangebot vorhanden.  
 

4.3.1  Ortsteil Immekeppel  

Der Ortsteil Immekeppel liegt im Nordwesten des Stad tgebietes von Overath zwi -

schen den Ortsteilen Untereschbach und Brombach.  
 

Der bisherige zentrale Bereich von Immekeppel liegt an der Lindlarer Straße im Be -

reich zwischen der Straße Kielsberg  und der Christian -Heesen-Straße  (vgl. Karte 4:

 Ortszentrum  ImmekeppelKarte 436. Das Einzelhandelsangebot ist in Immekeppel 

nicht ausreichend , um die Vorausset zungen für einen zentralen Versorgungsbereich 

zu erfüllen . Das Angebot im Bereich Nahrungs - und Genussmittel ist mit zwei Be -

trieben des Lebensmittel handwerks unvollständig , eine Versorgungsfunktion über 

den unmittelbaren Nahbe reich hin aus ist  auf Grund des insgesamt geringen Ange -

botes nicht erkennbar . Gegenüber 2006 ist ein weiterer Rückgang des ohnehin ge -

ringen Angebots zu ver zeichnen.  
 

Karte 4: Ortszentrum  Immekeppel  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundla ge der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

                                           
36  Vgl. auch Karte A -  4, S. 122 im Anhang für eine größere Darstellung  
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4.3.2  Ortsteil Vilkerath  

Der Ortsteil Vilkerath liegt im Nordosten des Stadtgebietes von Overath. Der bishe -

rige zentrale Bereich erstreckt sich im  Wesentlichen entlang der Kölner Straße im 

Bereich zwischen Krombacher Straße und der nordöstlich an den Kreisverkehr an -

schließenden Bebauung  (vgl. Karte 537).  

 
Karte 5: Ortszentrum  Vilkerath  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

Das Einzelhandelsangebot in Vilkerath ist nicht aus rei chend, um die Kriterien  für 

einen zentralen Versorgungsbereich zu er füllen , da eine Versorgungsfunktion über 

den unmittelbaren Nahbereich hinaus nicht erkennbar ist . Ein Lebensmitteldiscoun -

ter befindet sich zwar nordöstlich in fußläufiger Entfer nung zum Ortszentrum, die -

ser steht jedoch in keinem städtebau lich -funktionalem Zusammenhang zu den übri -

gen Angeboten. Insbesondere auf Grund des Lebensmit teldiscounters an der Kölner 

Straße, der eine wichtige Nahversor gungsfunktion für den Ortsteil überni mmt, sind 

                                           
37  Vgl. auch Karte A -  5, S. 123 im Anhang für eine größere Darstellung  



 

 52 

die Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der nahver sorgungsrelevanten Sortimente 

in Vilkerath begrenzt. Gegenüber 2006 ist ein Rückgang der Anzahl der Betriebe und 

der Verkaufsflächen zu verzeich nen. 

 

4.3.3  Ortsteil Heiligenhaus  

Der Ortsteil Heiligen haus liegt im Westen des Stadtgebietes von Overath zwischen 

der Innenstadt Overath und dem Ortsteil Steinenbrück. Das Ortszentrum  bildet der 

Kreuzungsbereich Bensberger Straße/ Hohekeppeler Straße  (vgl. Karte 638).  

 
Karte 6: Ortskern Heiligenhaus  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap  und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

Der Siedlungsbereich weist überwiegend dörfliche Strukturen auf. Die Einzel han-

delsstruktur sowie ergänzende Dienstleistungen sind kleinteilig und innerhalb des 

Siedlungsgebietes verteilt, sodass die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbe-

reiches auf Grund der fehlenden Dichte nicht möglich ist. Ein Lebensmitteldiscoun -

                                           
38  Vgl. auch Karte A -  6, S. 123 im Anhang für eine größere Darstellung  
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ter an der Bensberger Straße am östlichen Ortseingang übernimmt eine wichtige 

Nahversorgungsfunktion. Es besteht jedoch auf Grund der Lage und der topografi -

schen Verhältnisse kein städtebaulich -funktionaler Zusammenhang zu den übrigen 

kleinteiligen Nutzungen im Ortszentrum.  

 

4.3.4  Ortsteil Marialinden  

Der Ortsteil Marialinden liegt im Osten des Stadtgebietes von Overath, östlich der 

Innenstadt. D as Ortszentrum  befinde t sich an der Pilgerstraße im Bereich der Kir -

che St. Mariä Heimsuchung  (vgl. Karte 739).  

Das Einzelhandelsangebot besteht im Wesentlichen aus Sortimenten des kurzfrist i -

gen Bedarfs, insbesondere ein Supermarkt übernimmt eine wichtige Nahversor -

gungsfunktion für den Ortsteil. Verschiedene Dienstleistungsangebote ergänzen das 

Angebot.  

 
Karte 7: Ortszentrum  Marialinden  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

                                           
39  Vgl. auch Karte A -  7, S. 124 im Anhang für eine größere Darstellung  
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Die funktionale Dichte ist gering, die Einzelhandels -  und Dienstleistungsangebote 

sind im Siedlungsbereich verstreut, sodass die A bgrenzung eines zentralen Berei -

ches nicht möglich ist. Eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbe -

reich hinaus ist nicht erkennbar.  
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5.  RÄUMLICHE VERTEILUNG DES EINZELHANDELSANGEBOTES 

5.1  EINZELHANDELSKONZENTRATIONEN IN NICHT INT EGRIERTER LAGE 

Neben den zentralen Versorgungsbereichen gibt es in Overath wei tere bedeutsame 

Einzelhandelsstandorte (vgl. Karte 840): Die Standorte G E Süd-West, GE Diepen-

broich , und GE Hammermühle.  

 

Dabei stellt das GE Südwest in Bezug auf die Ver kaufsfläche den größten Einzelhan -

delsstandort im gesamten Stadtgebiet d ar. Besonders problematisch im Sinne einer 

positiven Entwicklung der Innensta dt ist dabei vor allem der hohe Anteil an Ange -

boten des kurzfristigen Bedarfsbereiches an diesem Standort zu bewerten.  

 
Karte 8: Einzelhandelskonzentrat ionen  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli  2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

                                           
40  Vgl. auch Karte A -  8, S. 126 im Anhang für eine größere Darstellung  
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che Verkaufsfläche an nicht integrierten Standorten ist seit 2006 nur ge ringfügig 

angestie gen.  

 
Abb. 14: Verteilung des Einzelhandels  2019 und 2006 im Vergleich  

 
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragungen Juli 2019; IfH; www.handelsdaten.de; IT.NRW; Statistisches 

Bundesamt; eigene Berechnun gen 
 

Die räumliche Einzelhandelsstruktur in Overath nach Sortimenten ist in Abb. 15 

dargestellt. Das Angebot an Nahrungs -/ Genussmitteln befindet sich verteilt im ge -

samten Stadtgebiet.  
 

Abb. 15: Einzelhandelsstruktur nach Standorttypen  

 
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragungen Juli 2019; IfH; www.handelsdaten.de; IT.NRW; Statistisches 

Bundesamt; eigene Berechnun gen 
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Hier drückt sich zum einen die Bed eutung der sonstigen zent ralen Bereiche aus, 

aber auch die relativ hohe Bedeutung der Betriebe in nicht in tegrierten Lagen. Die 

Angebote im mittelfristigen Bedarfsbereich, die vor allem die klassischen Innen -

stadtsortimente beinhalten, befinden sich über wiegend funktions adäquat in der In -

nenstadt, ein Teil des Angebotes befindet sich jedoch auch an nicht inte grierten 

Standorten. Funktionsadäquat liegt der überwiegende Anteil des Angebotes im 

langfristigen Bedarfsbereich an nicht integrierten Stand orten . 
 

5.3  BEURTEILUNG DES LEBENSMITTELANGEBOTES HINSICHTLICH DER RÄUMLICHEN 
NAHVERSORGUNGSSITUATION 

Es wurde bereits festgestellt, dass im für die Nahversorgung besonders bedeutsa -

men Sortiment Nahrungs -/ Genussmittel der Einzelhandel der Stadt Overath  bei ei -

ner  Bindungsquote von rd. 1 23% mehr als eine rech neri sche Vollversorgung der Be -

völkerung erreicht (vgl. Kap. 3.3). Neben dem quantitativen Aspekt, wie er in den 

Bindungsquoten zum Ausdruck kommt, ist für die Beurteilung des Einzelhandelsan -

gebotes jedoch, insbesondere im kurzfristigen Bedarfsbereich, a uch die Frage nach 

dessen räumlicher Verteilung von Bedeutung.  Im Folgenden wird daher der Frage 

nachgegangen, welcher Teil der Ein wohner in der Stadt Overath in der Lage ist, ein 

entsprechendes Angebot auch zu Fuß zu errei chen.  
 

Zur Verdeutlichung der Nahversorgungssituation im räumlichen Sinne sind daher in 

Karte 941 die in der Stadt Overath ansässigen Lebensmittelbetriebe dar gestellt. Um 

die Lebensmittelbetriebe mit einem hinreichen den Nahversorgungs angebot im Sor -

timent Nahrungs -/ Genussmittel und einer Ver kaufsfläche von über 200 m² 42 wurde 

jeweils ein Radius von 500 Metern gezogen. Darüber hinaus wurden um die Lebens -

mittelbetriebe mit einer Verkaufsfläche unter 200 m² ebenfalls jeweils solche Ra-

dien  gezogen, da diese Be triebe auch einen (rudimentären) Bei trag zur Versorgung 

der Bevölkerung leisten. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Bevölke -

rung, die in einer Entfer nung von b is zu 500 Metern zu einem solchen Einzelhan -

delsbetrieb wohnt, sich durch diesen zu Fuß mit Lebensmitteln versorgen kann. Im 

                                           
41  Vgl. auch Karte A -  9, S. 127 im Anhang für eine größere Darstellung  
42 In der Regel kann erst bei Lebensmittelbetrieben ab einer Verkaufsfläche von 200 m² davon aus ge-

gangen werden, dass das vorhandene Angebot die nahver sorgungsspezifischen Bedarfe aus rei chend 
abdeckt. Es ist jedoch nicht generell auszuschließen, dass auch kleinere Lebens mittel betrie be eine 
wich tige Nahversorgungsfunktion insbesondere für (zumindest temporär) immobile Menschen haben.  
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konkreten Fall be einflus sen topographische, infrastrukturelle und andere räumliche 

Aspekte die tat sächliche Zugänglichkeit.  
 

Kar te 9: Nahversorgungssituation Gesamtstadt  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

Karte 9 macht deutlich, dass bei Berücksichtigung aller Lebensmittel betriebe rd. 

36% der Einwohner von Overath fußläufig nahversorgt sind. Im Vergle ich zu ande -

ren Kommunen weist Overath damit eine eher  unter durchschnitt liche räumliche Nah -

versorgung auf. Ursache hierfür ist im Wesentlichen das ausge dehnte, ländliche 

Stadtgebiet.  
 

Die quantitativ relativ große Anzahl der räum lich nicht versorgten Einwohner stellt 

ein Defizit dar. Jedoch ist die jeweilige Einwohnerzahl angesichts der Standort an-

forderungen der Betreiber von Lebensmittelbetrieben -  insbesondere hinsichtlich 

der Mantelbevölkerung im Standortumfeld und der Min destverkaufsflä che -  zu ge-

ring, um in diesen Stadt bezirken  konventionelle Nahversorgungsangebote anzusie -

deln. Darüber hinaus wird eine möglichst flächendeckende räumliche Nahversorgung 

durch die bestehenden Lebensmittelmärkte in den verschiedenen Standort lagen ein -

geschränkt .  
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6.  ZIELKATALOG DES EINZELHANDELSKONZEPTES 

Das vorhandene Baurecht ermöglicht auf der Basis der Baunutzungsverordnung die 

Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Overath auf Grund städte baulicher Ziel set-

zungen räumlich zu steuern. Auch wenn der neue § 34 (3) BauGB die Proble matik un -

gewollter Entwicklungen in Innenbereichen reduziert, können die Kommu nen dabei 

nur reaktiv handeln. Für eine aktive Steuerung sind Bebauungs pläne und die ent -

sprechenden Festsetzungen unerlässlich.  

Voraussetzung für ein Konzept zur räumlichen Lenkung des Einzelhandels ist ein 

Zielsystem für die funktionale Entwicklung der Stadt Overath und der  zentralen Ver -

sorgungsbereiche, wie dies bereits dem geltenden Einzelhandels konzept von 20 07 

zugrunde gelegt ist.  

Dementsprechend wurde der vorhandene Zielkatalog vor dem Hintergrund der Ist -

Situation und den sonstigen Rahmenbedingungen überprüft  und zum Teil angepasst .  

 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER GRUNDZENTRALEN VERSORGUNGSFUNKTION 

Ein bedeutendes Ziel für ein Einze lhandelskonzept ist die Erhaltung und Stärkung 

der durch die Landesplanung zugewiesenen zentralörtlichen Funktion als  Grundzent -

rum. Die Stadt Overath nimmt ihre Funktion als Grundzentrum im Bereich des Ein -

zelhandels derzeit nicht vollumfänglich wahr: Per Saldo sind Kaufkraftzuflüsse im 

kurzfristigen B edarfsbereich nur im Sortiment Nahrungs -/ Genussmittel zu ver -

zeichnen (vgl. Kap. 3.3). Insgesamt fließt hingegen per Saldo Kaufkraft aus Overath 

ab. Der Schwerpunkt sollte vorrangig auf der Erhaltung und Stärkung der grund -

zentralen Versorgungsfunktion liegen.  

 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER EINZELHANDELS-  UND FUNKTIONSVIELFALT IN DER I NNENSTADT 

UND DEN SONSTIGEN ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHEN 

Neben der Zentralität -  also der vorrangig quantitativen Komponente -  soll auch die 

Vielfalt an Funktionen in der Innenstadt und den sonstigen zentralen Versorgungs -

bere ichen erhalten und gestärkt werden: Eine Mischung von Einzelhandel, Dienst -

leistungen, Gastronomie, Kultur und Wohnen sollte angestrebt werden.  

Daneben sollte der Einzelhandel insbesondere in der Innenstadt von Overath von 

verschiedenen Betriebstypen geprä gt sein, welche die eigene Identität der Innen -

stadt formen.  
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ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER I DENTITÄT DER ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHE  

Die Identität eines Zentrums wird durch verschiedene Faktoren (Einzelhandels -  und 

Dienstleistungsmix, Architektur etc.) gep rägt, die es zu erhalten und zu stärken gilt. 

Vor allem im Hinblick auf den zunehmenden kommunalen Wettbewerb und den On -

line -Handel ist die Entwicklung bzw. Stärkung eines klaren Profils von wesentlicher 

Bedeutung. Das äußere Erscheinungsbild (Städtebau u nd Architektur) einer Innen -

stadt bzw. eines zentralen Versorgungsbereiches gewinnt angesichts der zunehmen -

den Filialisierung im Handel und der damit verbundenen zunehmenden Uniformität 

der Waren - bzw. Geschäftspräsentation an Gewicht.  

Die Innenstadt von  Overath weist mit den inhabergeführten Fachgeschäften und dem  

Bahnhofplatz  diesbezüglich gute Voraussetzungen auf.  

 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER VERSORGUNGSFUNKTION DER ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHE 

Die europäische Stadttradition weist der Innenstadt eine h erausgehobene Funktion 

zu. Die Konzentration städtebaulicher und infrastruktureller Investitionen auf die 

Innenstadt von Overath aber auch auf die sonstigen zentralen Versorgungsbereiche 

zeigen den Stellenwert, den die Kommune dem Ziel der Entwicklung der Zentren be -

reits in der Vergangenheit zugemessen hat.  

Das Ziel der Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität der Innenstadt und  

der sonstigen zentralen Versorgungsbereiche kann aus der Bedeutung des Einzel -

handels für die Entwicklung der Innensta dt bzw. der sonstigen zentralen Bereiche 

abgeleitet werden: Hauptmotiv für den Besuch einer Innenstadt ist nach wie vor das 

Einkaufen.  

 

VERKÜRZUNG DER WEGE ("STADT DER KURZEN WEGE")  

Kompakte zentrale Versorgungsbereich e mit kurzen Wegen sind  eine wichtige Vo -

raussetzung für Dichte und Frequenz und damit unabdingbar für die Entwicklung 

und das Entstehen lebendiger Räume.  

Darüber hinaus ist, insbesondere für weniger mobile Bevölkerungsgruppen, eine 

Stadt der kurzen Wege von wesentlicher Bedeut ung, vor allem in Bezug auf die Nah -

versorgung. Dadurch wird überflüssiger Verkehr weitgehend vermieden und die ent -

stehenden Umweltbelastungen reduziert.  
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ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER NAHVERSORGUNGSFUNKTION  

Der Verkürzung der Wege dient auch die flächende ckende Versorgung der Einwohner 

mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs -  insbesondere im Bereich Nahrungs -/ Genuss-

mittel: Es soll eine fußläufige Nahversorgung ermöglicht werden. Sowohl für die 

Bewohner der Kernstadt von Overath als auch für die Bewohner de r Ortsteile sollten 

vorhandene Nahversorgungsangebote erhalten und gestärkt werden. In Siedlungsbe -

reichen ohne Nahversorgung bzw. eingeschränkter Nahversorgung sollte eine Ver -

besserung der bestehenden Situation angestrebt werden (vgl. Kap. 8.3.4). 

 

SCHAFFUNG VON I NVESTITIONSSICHERHEIT (NICHT RENDITESICHERHEIT) INSGESAMT 

Jede potenzielle Investition ist in erheblichem Ausmaß von den Rahmenbedingungen 

abhängig, die z.T. von der Stadt geschaffen werden können. Dabei werden Investiti -

onen wahrscheinlicher, wenn (politische) Risiken "ungerecht fer tigter Wettbewerbs -

vorteile" vermieden werden. Damit kann (und soll) jedoch keine Rendi tesicherheit 

erreicht werden: Im we tt bewerblichen Wirtschaftssystem bleibt jede Investition mit 

unternehmerischen Risiken verbunden.  

Wenn also mit dem Einzelhandelskonzept ein Schutz de r zentralen Versorgungsbe -

reiche  assoziiert wird, so nur in dem Sinne, dass dieser vor "unfairem Wettbe werb" 

geschützt werden soll. Ansonsten hat das Planungsrecht wettbewerbsneutral zu sein.  

 

ENTSCHEIDUNGSSICHERHEIT FÜR STÄDTEBAULICH ERWÜNSCHTE I NVESTITIONEN  

Eng damit verbunden ist die Entscheidungssicherheit für städtebaulich erwünschte 

Investitionen (z .B. Gebäudesanierung). Zur Förderung solcher Investitionen ist 

ebenfalls ein verlässlicher Rahmen erforderlich.  

 

SICHERUNG VON GEWERBEGEBIETEN FÜR HANDWERK UND PRODUZIERENDES GEWERBE 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die mit Hilfe des Baurechtes geschaff enen Ge-

werbegebiete der eigentlichen Zielgruppe, nämlich dem Handwerk und dem produ -

zierenden Gewerbe, zur Verfügung zu stellen. Diese können häufig nicht mit den 

preislichen Angeboten des Einzelhandels für Grund und Boden mithalten.  
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7.  PROGNOSE DES VERKAUFSFLÄCHENSPIELRAUMES 

Das auf dem vorliegenden Gutachten basierende fortgeschriebene Einzelhandels kon-

zept soll die Basis für eine mittel -  bis langfristige städtebaulich -funktionale Ent -

wick lungskonzeption für den Einzelhandel in der Stadt Overath dar stel len. Die zu -

künftige Ent wick lungs- und Funktionsfähigkeit insbesondere des innerstädtischen 

zentralen Versorgungsbereiches wie auch der sonstigen zentralen Versor gungsbe-

rei che (vgl. Kap. 4) hängt auch davon ab, ob, wo und in wel cher Dimension wei tere 

Einzelhandelsflächen an gesiedelt werden. Vor diesem Hin ter grund ist es er for der -

lich, neben der Be schrei bung der Ist -Situation im Ein zelhandel (vgl. Kap. 3 bis 5), 

mögli che quantita tive und räum liche Entwick lungsperspektiven auf zuzeigen.  

 

Zur Quantifizierung des Entwicklungsspielraumes wurde da her eine Verkaufs flä -

chenprognose berechnet. Räumliche Entwicklungsperspektiven wer den in Kap. 8.3 

beschrieben.  

 

7.1  METHODISCHES VORGEHEN  

Die Methodik zur Berechnung der Verkaufsflächenprognose entspricht grundsätzlich 

der im Rahmen des Gutachtens von 2007 angewandt en Methode. 

 

Wesentliche Bestimmungsgründe der Verkaufsflächenprognose sind demzufolge wie -

derum die Bevölkerungs - und Kaufkraftentwicklung. Für die Ermittlung der bran -

chenspezifischen Potenziale waren die allgemeinen, branchenbezogenen Trends im 

Einzelhandel zu berücksichtigen. Diese basieren u.a. auf den absehbaren Trends der 

Einzelhandelsentwicklung (vgl. Kap. 2.1), der Veränderung der Bevölkerungsstruktur 

und dem erreichten Ausstattungsgrad der Bevölkerung mit einzelnen Gütern 43. 

 

Neben diesen nachfrageseitigen Determinanten sind allgemeine Entwicklungstrends 

im Einzelhandel sowie angebotsseitige Veränderungen zu berücksichtigen. Dafür ist 

entscheidend, ob und in wieweit die Position der Stadt Overath im Hin blick auf ihr 

Einzelhandelsangebot gehalten bzw. gestärkt werden kann. Diese Po si tionierung der 

Stadt wiederum ist -  zumindest teilweise -  auch von der künf ti gen räumlichen Ent -

wicklung abhängig.  
                                           
43 Vgl. z.B. Statistisches Bundesamt: Ausstattungsgrad privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchs -

gütern.  
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Der Entwicklungsspielraum wurde aus diesen ökonomischen Berechnungen abge lei -

tet. Die städtebaulich und funktional sinnvolle räumliche Verteilung dieser zusätz li -

chen Verkaufsflächen hängt einerseits von den Zielen und Grundsätzen des Einzel -

handelskonzeptes (vgl. Kap. 6 und Kap. 8.2) und anderers eits von den verfüg baren 

Flächen (vgl. Kap. 8.3) ab. Der abgeleitete quantitative Entwicklungs spiel raum ist 

ei ner räumlichen Steuerung zugängl ich (während der Bestand kaum zu len ken ist 44). 

 

Zur Darstellung der Prozesshaftigkeit der Entwicklungen wurden -  wie 2007 -  zwei 

Prognosehori zonte ausgewählt: Eine mittelfristige Perspektive bis zum Jahr 2025 

sowie eine langfristige Prognose bis zum J ahr 2030.  

Wegen der Unsicherheiten, mit denen Prognosen behaftet sind, wurden -  ebenfalls 

wie 2007 -  eine obere und eine untere Variante erarbeitet, sodass sich als Progno -

seergebnis ein Entwick lungskorridor er gibt, der die Prognoseunsicherheiten redu -

ziert (vgl. Kap. 7.2). Damit haben zu treffende Entscheidungen zugleich eine siche -

rere Grundlage.  

Um die Gefahren nicht prognostizierbarer Einbrüc he aufzuzeigen, wurden verschie -

dene Szenarien zugrunde gelegt (vgl. Kap. 7.1.2).  

 

Da Apotheken und Betriebe des Lebensmittelhandwerks hinsichtlic h ihrer Umsatz - 

und Verkaufs flä chenentwicklung anderen Gesetzmäßigkeiten folgen, beschränkt sich 

die Prognose wiederum auf den Einzelhandel i.e.S. 45 

 

7.1.1  Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage  

Als Hintergrund für die Entwicklung der Nachfrageseite ist die bi sherige Ein woh-

nerentwicklung von Bedeutung (vgl. Abb. 16). Diese stieg nach den Angaben des sta -

tistischen Landesamts Nordrhein -Westfalen im Zeitraum 1990 bis 2007 deutlich von 

rd. 23.900 auf rd. 27.225 Einwohner an, ging in den folgenden Jahren bi s 2011 je -

doch wieder auf rd. 26.800 Einwohner zurück (wobei der vergleichsweise deutliche 

Rückgang im Jahr 2011 auch auf den Über gang von der Fort schreibung der Volks zäh-

lungsdaten auf die Fort schrei bung der Zen susdaten zurück geführt werden kann. B is 

2015 ist nach den Angaben des statistischen Landesamts Nordrhein -Westfalen ein 
                                           
44 Ausnahmen hiervon sind allenfalls durch eine freiwillige bzw. seitens der Verwaltung aktive Um -

sied lung bestehender Einzelhandelsbetriebe möglich, wobei für de n bisherigen Standort das Bau -
recht entsprechend geändert werden müsste.  

45 D.h. ohne Lebensmittelhandwerk, Kfz, Brenn -, Kraft -  und Schmierstoffe sowie Apotheken.  
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stetiger Anstieg der Einwohnerzahl auf rd. 27.775 Einwohner zu verzeichnen, ge -

folgt von einem Rückgang auf 27.050 Einwohner bis zum Jahr 2018. Nach den Anga -

ben der Stadt Ov erath stieg die Bevölkerung bis zum Jahr 2015 in einem etwas hö -

heren Maße auf rd. 27.40 0 Einwohner an und ging anschließend bis zum Jahr 2018 

in einem geringeren Maße auf rd. 27.275 Einwohner zurück.  

 

Als Grundlage für die künftige Einwohnerentwicklung w urde die Berechnung zur 

möglichen Bevölkerungsentwicklung der Stadt Overath herangezogen. Diese geht von 

einem potenziellen An stieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2031 auf rd. 29.400 

Einwohner aus. Für die Ver kaufsflächenprognose wurde ein linearer Verl auf des 

Einwohnerzuwachses im Zeit raum 2017 bis 2031 veranschlagt.  

 
Abb. 16: Einwohnerentwicklung in der Stadt Overath bis 2018 und Prognose bis 2031  

 
Quelle: Statistisches Landesamt; Stadt Overath  

 

Als Grundlage für die künftige Einwohnerentwicklung wurde ein Korridor gebildet, 

wobei dieser mit zu nehmender zeitli cher Entfernung größer wird (+/ -0,5% im Jahr 

2025 und +/ -1,0% im Jahr 2030). Darüber hinaus wurden die Prognosewerte auf 25 

Einwohner gerun det, um die Prognose genauig keit zu ver deutlichen.  

 

In der unte ren Variante steigt die Einwohnerzahl der Stadt Overath bis zum Jahr 

2025 auf rd. 28.350 Einwohner und bis zum Jahr 2030 weiter auf rd. 28.975 Ein woh-
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rung der Einzelhandelsentwicklung, allerdings unter der Annahme un günstiger, 

aber nicht vor hersehbarer Entwicklungen der externen Rahmenbedin gungen (poli -

ti sche Ereignisse, stär kerer Bedeutungszuwachs des  Internets als un terstellt, er -

höhter Wett bewerb mit den Nachbargemeinden o.ä.). Da bei wurde von ei nem Um-

satzrückgang um 10% gegenüber dem bei der Entwicklungsprognose er reichbaren 

Niveau ausgegangen. 

 

Bei sämtlichen voranstehend beschriebenen  Prognosevarianten wurde angenommen, 

dass die Flächenleistungen lediglich bei positiverer wirtschaftlicher Entwicklung 

(obere Variante) in den kommenden Jahren wieder geringfügig ansteigen werden 47. 

Bei einer Entwicklung entsprechend der unte ren Variante ist hin gegen kein Anstieg 

der Flächenleistungen zu er warten.  

 

Im Hinblick auf die getroffenen Annahmen kann es dabei nicht ausschließliches Ziel 

sein, quantitativ eine bestimmte (Steigerung der) Kaufkraftbindung zu erreichen. 

Vielmehr lautet die Leitfra ge nach Ermittlung des Entwicklungsspielraumes, wo vor 

dem Hintergrund einer langfristigen Erhaltung und Steigerung der Attrakti vität der 

zentralen Versorgungsbereiche sowie der Si cherung und Entwicklung der Nah ver -

sorgung insbesondere nahversorgungs - und sonsti ger zentrenrelevanter  Einzelhan-

del angesiedelt werden soll te (vgl. hierzu Kap. 8.2).  

 

Einschränkend ist zu bemerken, dass die Bindungsquoten nur gehalten bzw. gestei -

gert werden können, wenn eine hohe Identifikation mit Overath und ins besondere 

mit der Innenstadt, ein at trak ti ves Angebot des Ein zelhandels sowie -  ins besondere 

in der Innenstadt -  eine gute funk tionale Mi schung (auch hin sichtlich Dienst leis tun -

gen und Gastro nomie) erreicht bzw. gehalten wer den kann. Dies verdeutlicht die Ab -

hängigkeit des Ent wick lungsspiel raumes vom Handeln in der Stadt.  

 

                                           
47  Nach dem bundesweiten Rückgang der durchschnittlichen Flächenproduktivitäten in den vergangenen 

Jahren -  auch wenn dieser sich in Overath nicht entsprechend gezeigt hat -  ist zu erwarten, dass bei 
positiver wirt schaftlicher Entwicklung -  vor einer Auswe itung der Flächen -  zunächst die Produk ti -
vi täten stei gen werden.  
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Tab. 5: Verkaufsflächenentwicklungsspielraum bis 2025 bzw. 20 30 bei Entwicklungsprognose  
-  Angaben auf 25 m² gerun det  

Jahr  2025 2030 
Sortiment  untere Var.  obere Var.  untere Var.  obere Var.  

Nahrungs- / Genussmittel  400 1.000 650 1.800 

Drogerie/ Parfümerie  325 700 600 1.350 

PBS/ Zeitungen/ Zeitschriften  100 225 200 450 

Blumen/ Zoo 125 425 200 825 

kurzfristiger Bedarf  950 2.350 1.650 4.425 

Bekleidung und Zubehör  350 775 600 1.450 

Schuhe/ Lederwaren  75 225 150 450 

Sport/ Freizeit  125 200 200 350 

Spielwaren/ Hobby/ Basteln/ Musikin -
strumente  150 250 250 450 

Bücher 25 75 50 125 

GPK/ Geschenke/ Hausrat 125 200 250 400 

Haus- / Heimtextilien  500 550 925 1.050 

mittelfristiger Bedarf  1.350 2.275 2.425 4.275 

Uhren/ Schmuck 50 75 100 125 

Foto/ Optik  50 125 100 250 

Medien 100 275 200 525 

Elektro/ Leuchten  200 375 350 700 

Teppiche/ Bodenbeläge  50 125 75 250 

bau- / gartenmarktspezifische Sortimente  550 1.150 800 2.025 

Möbel 800 1.500 1.350 2.800 

Sonstiges 125 175 200 325 

langfristiger Bedarf  1.925 3.800 3.175 7.000 

Summe 4.225 8.425 7.250 15.700 

PBS = Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; GPK = Glas/ Porzellan/ Keramik  
Quelle: eigene Berechnungen  

 

Unter den dargestellten Rahmenbedingungen ergibt sich bis 2025 ein Entwick lungs-

spiel raum von rd. 4.225 bis 8.425 m². Bis zum Jahr 2030 erhöht sich dieser Spiel -

raum auf insgesamt rd. 7.250 bis 15.700 m². Eine Re alisie rung der bis 2030 er rech-

neten Entwicklungsspielräume ent spräche im Ver gleich zur derzeitigen Ver kaufsf lä-

che (ohne Lebensmittelhandwerk und Apothe ken) von rd. 39.875 m² einer Stei gerung 

um rd. 18% bis 39%. Pro Jahr bedeutet dies - über alle Sortimente hin weg betrach -

tet -  einen Zu wachs von rd. 650 bis 1.425 m².  

Diese Spannweite zeigt, welche Bedeutun g die -  mit Ausnahme der Einwohner ent -

wick lung -  außerhalb des Ein flussbereiches der Stadt Overath lie genden Entwick lun-

gen auf die po tenzielle Flä chenentwicklung haben.  
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Wird dieses Ergebnis mit dem Flächenspielraum der Status -quo-Prognose verglic hen 

(rd. 2.600 bis 6.575 m² bis zum Jahr 2030; vgl. Tab. A -  8), so zeigt sich, dass in der 

unteren Vari ante knapp 65% und in der oberen Variante g ut 60% des Ent wick lungs-

spiel raumes auf eine verbes serte Kaufkraftbindung zu rückzuführen ist.  

Dies zeigt wiederum, wel che Bedeutung die -  zum größten Teil -  im Einfluss bereich 

der Stadt Overath (einschließlich der Einzelhändler) liegenden Ent wick lungen auf 

die mögliche Flächenentwicklung haben.  

 
Tab. 6: Verkaufsflächenentwicklungsspielraum bis 2025 bzw. 20 30 bei Wettbewerbsprognose  

-  Angaben auf 25 m² gerun det  

Jahr  2025 2030 
Sortiment  untere Var.  obere Var.  untere Var.  obere Var.  

Nahrungs- / Genussmittel  ---  350 ---  525 

Drogerie/ Parfümerie  250 575 450 1.125 

PBS/ Zeitungen/ Zeitschriften  75 200 150 375 

Blumen/ Zoo 50 325 75 625 

kurzfristiger Bedarf  375 1.450 675 2.650 

Bekleidung und Zubehör  225 600 375 1.125 

Schuhe/ Lederwaren  50 175 75 325 

Sport/ Freizeit  50 125 50 200 

Spielwaren/ Hobby/ Basteln/ Musikin -
strumente  125 200 225 400 

Bücher 25 50 25 100 

GPK/ Geschenke/ Hausrat 50 125 75 225 

Haus- / Heimtextilien  425 475 800 925 

mittelfristiger Bedarf  950 1.750 1.625 3.300 

Uhren/ Schmuck 25 50 50 100 

Foto/ Optik  50 100 75 200 

Medien 75 200 125 400 

Elektro/ Leuchten  125 300 250 575 

Teppiche/ Bodenbeläge  ---  25 ---  75 

bau- / gartenmarktspezifische Sortimente  ---  475 ---  675 

Möbel 600 1.225 975 2.275 

Sonstiges 50 100 75 200 

langfristiger Bedarf  925 2.475 1.550 4.500 

Summe 2.250 5.675 3.850 10.450 

PBS = Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; GPK = Glas/ Porzellan/ Keramik  
--- : rechnerisch negativer Bedarf  
Quelle: eigene Berechnungen  
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Sollte der Einzelhandelsumsatz wegen nicht vorhersehbarer Entwicklungen der ex -

ter nen Rahmenbedingungen um 10% einbrechen ( Wettbewerbsprognose ), so re du-

ziert sich der Verkaufsflächenspielraum gegenüber der Entwicklungsprognose bis 

zum Jahr 2030 um annähernd die Hä lfte in der unteren Variante bzw. um rd. ein 

Drit tel in der oberen Variante rd. 3.850 bis 10.450 m², sofern Umsatz rückgänge oh-

ne Verkaufsflächenrück gänge hinge nommen würden (vgl. Tab. 6). Gegenüber der ak -

tuellen Gesamtverkaufsflä che stellt dies im merhin noch eine Stei gerung um rd. 10% 

bis 26% dar.  

Dies verdeutlicht die Abhängigkeit des Einzelhandels in Overath von Fak toren, die 

nicht im Einflussbereic h der Stadt und ihrer Akteure liegen.  

 

Eine Ausweitung der Flächen über den prognostizierten Entwicklungsspielraum hin -

aus ist nur dann ohne Verdrängung des bestehenden Einzelhandels möglich, wenn 

diese die Attraktivität des Einzelhandels in der Stadt Ove rath der art er höht, dass 

über die hier an genommenen künftigen Bindungsquoten hinaus wei tere Kauf kraft in 

die Stadt ge zogen bzw. die örtliche Kaufkraft stärker durch den ört li chen Einzelhan-

del gebunden werden kann.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei einer Entwicklung entspre -

chend der Entwicklungsprognose (vorrangiges Prognoseszenario) über alle Sorti -

mente hin weg betrachtet von einem Entwicklungsspielraum von rd. 650 bis 1.425 m² 

pro Jahr aus zugehen ist.  

 

Sofern eine Entwicklung entsprechend der Wettbewerbsprognose erfolgen sollte, re -

duziert sich der jährliche Spielraum, selbst bei Ergreifen von Maßnahmen zur Stei -

gerung der Kaufkraftbindung, auf nur noch rd. 350 bis 950 m² -  wobei ange nommen 

wur de, dass es bei ei nem rechnerischen Verkaufsflächenrückgang nicht zu einem 

tat sächlichen Rückgang der Verkaufsfläche kommt.  

 

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die räumliche Einzelhan -

dels ent wick lung konsequent an den Zielen (vgl. Kap. 6) auszurich ten.  

 

Das Ergebnis der Prognose ist lediglich ein Orientierungswert  für die künftige 

Einzelhandelsentwicklung: Die abgeleiteten Werte stellen weder Ziele noch einen 
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"Deckel" für die künftige Entwicklung des Einzelhandels dar. Außerdem erfordert 

die teilweise unterstellte Steigerung der Bindungsquoten bei der Entwicklungs -, 

aber auch der Wettbewerbsprognose eine Änderung von Kaufkraftströmen; diese er -

folgt in einem längerfristigen Prozess.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der prognostizierte Spielraum im Laufe von 

mehr als einem Jahrzehnt entsteht und nicht in vollem Umfang zum jetzigen Zeit -

punkt rea li siert werden kann. Ansonsten entsteht die G efahr, dass die damit ver -

bundene zusätzliche Konkurrenz -  entgegen den für die Prognose getroffenen An -

nahmen -  auch zu einer Verdrängung bestehenden Einzelhandels führen könnte.  

 

Allerdings bedeutet die Realisierung eines konkreten Projektes regelmäßig  (ab ei -

ner be stimmten Größe) auch eine angebotsseitige  Änderung: Durch die damit zu -

nehmende Attrak tivität des Einzelhandels kann i.d.R. davon ausgegangen werden, 

dass auch Kaufkraftzuflüsse nach Overath gesteigert bzw. Kauf kraft abflüsse aus Ove-

rath reduziert wer den. Entsprechend kann bei der Re alisierung eines neuen Pro jek-

tes nicht einfach die neu realisierte Ver kaufsfläche vom prog nostizierten Entwick -

lungsspielraum abgezogen werden.  

 

7.2.2  Verkaufsflächenpotenziale nach Zentrenrelevanz: R äumliche Verteilung 
des nachfrageseitigen Entwicklungsspielraumes  

Die in Kap. 7.2.1 dargestellten Gesamt -Prognosewerte sind nur bedingt von Interes -

se. Wesentlich bedeutsamer ist die Frage, an welchen Stellen die räumliche Reali -

sierung dieses Entwicklungsspiel raumes erfolgen sollte (vgl. Kap. 8.3).  

 

Bei der räumlichen Verteilung des für Overath insgesamt ermittel ten Flächenspiel -

raumes sind insbesondere die Zielsetzungen einer Funk tionserhaltung und -stär kung 

der zentralen Ver sorgungsbereiche -  insbesondere des innerstädtischen zentr alen 

Versorgungsbereiches - sowie der Erhaltung und Stärkung der Nah versorgung zu be-

rücksichtigen (vgl. Kap. 6). Entsprechend diesen Zielen, soll te an nicht in tegrier ten 

Standorten auch künftig kein zentrenrelevanter Einzel handel zugelassen wer den 

(vgl. Kap. 8.1 sowie Kap. 8.2.1).  

 

Um aufzuzeigen, für welche Standortbereiche der prognostizierte Ent wick lungs-

spiel raum genutzt werden kann, ist im Folgenden dargestellt, wie sich der prognos -

ti zierte Entwicklungsspielraum überschlägig auf die nahversorgungsrelevanten Sor -
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8.  INSTRUMENTELLES KONZEPT ZUR RÄUMLICHEN 
EINZELHANDELSSTEUERUNG 

In diesem Kapitel wird ein planerisches Konzept erarbeitet, durch das eine räum li -

che Lenkung des Einzelhandels ermöglicht -  und dami t ein wichtiger Teil der Zen -

trenentwicklung langfristig gesichert -  werden kann.  

Für die planerische Umsetzung  des Konzeptes werden die Steuerungsinstrumente 

dargestellt. Wichtiger Bestandteil dieses Konzeptes ist die auf die Stadt Overath 

abgestimmte Sortimentsliste , die nach der Zentrenrelevanz einzel ner Sortimente 

unterscheidet (vgl. Kap. 8.1.3). Dabei wurde die bisherige Liste von 2007 auf Grund -

lage der Bestandserhebung hinsichtlich der zukünftigen Einstufung der Sortimente 

überprüft, wobei wiederum auch allgemeine Kriterien zur E instu fung von Sorti -

menten hinzugezogen wurden.  

 

Auf Grundlage der aktuellen Ist -Situation (Kap. 3ff.) werden vor dem Hintergrund 

der Ziele (Kap. 6), des aktuell ermittelten quantitativen Entwicklungs spielraums (vgl. 

Kap. 7.2) und der auf den Zielen basierenden Grund sätze zur räumlichen 

Einzelhan delsentwicklung  (vgl. 8.2) räumliche Entwick lungs möglichkeiten  fü r 

den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt abgeleitet (vgl. Kap. 8.3.1). Diese sol -

len die spezifischen Erfordernisse des Einzelhandels be rücksichtigen und die darge -

stellten Ziele unterstützen . Darüber hinaus werden, ab geleitet aus der Stärken -

Schwächen-Analyse, Empfehlungen zur städtebaulichen Entwicklung aufgezeigt.  

 

Neben den Entwicklungsmöglichkeiten für die  zentralen Versorgungsbereich e wer -

den Möglic hkeiten zur Verbesserung der Nahversorgungssituation  dargestellt 

(vgl. Kap. 8.3.4). 

 

Abschließend wird ein Verfahrensvorschlag unterbreitet , welche r ein verwal -

tungstechnisches und politisches Umsetzen des Planungskonzeptes ermöglicht (vgl. 

Kap. 8.4). Auf Grund der Erfahrungen aus vergleichba ren Untersuchungen werden 

Formulierungen für bauplanungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen vor ge-

schlagen. 
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auch weiterhin als zentrenrele vant ein zustufen. Das Sortiment Kunstgewerbe/ Bil -

der und - rahmen  (Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Bilder -

rahmen) kann zu einem vielfältigen  Angebotsmix in der Innenstadt beitra gen. Dem-

zufolge und e ntsprechend seiner räumlichen Verteilung soll es weiterhin als zen -

trenrelevant eingestuft werden.  Bei dem Sortiment Musikinstrumente, Musikalien 

und Zubehör , das in Overath derzeit überwiegend an  sonstigen integrierten Stand -

orten angeboten wird, handelt es sich um ein klassisches innenstadtrelevantes Sor -

timent. Entsprechend sollte es auch weiterhin als zentrenrelevant eingestuft wer -

den.  

 

Einige Sortimente, u.a. Elektrokleingeräte , Haushaltswar en/ Bestecke , Sportar -

tikel einschl. -großgeräte  werden zwar hauptsächlich an nicht integrierten 

Standorten angeboten, erfül len jedoch ebenfalls die oben ge nannten Kriterien zen -

trenrelevanter Sortimente. Angebote dieser Sorti mente in de r  Innenstadt, w ürden 

für zusä tzliche Impulse in der  Innensta dt sorgen und sollten daher auch weiterhin 

als zentrenrelevant eingestuft werden.  Mit Ausnahme von Sportgroßgeräten sind die 

genannten Sortimente ohnehin nach Anlage 1 des LEP NRW als zentrenrelevant ein -

zustufen.  Entsprechend Anlage 1 LEP NRW sollen Sportgroßgeräte  zukünftig als 

nicht zentrenrelevant eingestuft werden. Um Definitionsprobleme zu vermeiden, 

was ein Sportgroßgerät in Abgrenzung zu sonstigen Sportartikeln ist, könnte auf 

die Notwendigkeit ein es Pkw-Transportes abgestellt werden (ein Tennisschläger ist 

z.B. kein Sportgroßgerät).  

Elektrogroßgeräte  sind in Overath bislang als zentrenrelevant eingestuft.  Da eine 

entsprechende Ansiedlung von Betrieben in der Innenstadt , die allein dieses Sorti -

ment führen,  weiterhin kaum möglich erscheint und sie für eine attraktive In nen-

stadt nicht zwingend erforder lich  sind, wird vorgeschlagen, Elektrogroßgeräte, ent -

sprechend ihrer räumlichen Verteilung (in Overath ausschließlich an nicht inte -

grierten Standor ten) zukünftig den nicht zentrenrelevannten Sortimenten zuzuord -

nen.  

 

Das Sortiment Campingartikel  sollte zukünftig entsprechend der  räumlichen Ver -

teilung in Overath als nicht zentrenrelevant eingestuft werden . Große Teile der in 

entsprechenden Fachgeschäften  angebotenen Sortimente müssen ohnehin anderen 

Sortimenten zu geordne t  werden (z.B. Haushaltswaren , Bekleidung ), die eindeutig  
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zentrenrelevant sind. Ebenso wie Campingartikel sind auch Angel - , Jagdartikel/ 

Waffen  als Teilsortimente von Sportartikel n laut LEP NRW von den zentrenrelevan -

ten Sortimenten ausgenommen. Zukünftig sollen diese entsprechend als nicht zen -

trenrelevant eingestuft werden. Davon ausgenommen bleiben Angel -  und Jagdbeklei -

dung, welche den zentrenrelevanten Sortimenten zugeordnet bleiben.   

 
Abb. 17: Rechnerische  Sortimentsliste -  Verteilung sonst. zentrenrelevante Sortimente  

 
ZVB = zentraler Versorgungsbereich  

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 

Auch die nahversorgungsrelevanten Sortimente Nahrungs - / Genussmittel  und 

Zooartikel -  Tiernahrung und Zubehör  werden der zeit hauptsächlich an nicht 

inte grierten Standorten ange boten. Da es sich dabei je doch um Sortimente handelt, 

die täglich bzw. wöchentlich nachgefragt werden und somit eine wic htige Frequenz -

bringerfunktion aufweisen, sollten diese möglichst auch in den zentralen Versor -

gungsbereichen  bzw. ausnahmsweise in sonstigen Wohnla gen (vgl. Kap. 8.2.1) 

angeboten werden.  Nahrungs-/ Genussmittel sind dabei ohnehin nach Anlage 1 LEP 

NRW als zentren- bzw. nahversorgungsrelevant einzustufen.  Zooartikel -  Tiernah -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arzneimittel
(Schnitt-)Blumen

Drogeriewaren
Kosmetika und Parfümerieartikel

Nahrungs-/ Genussmittel, Reformwaren
Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf

Zeitungen/ Zeitschriften
Zooartikel - Tiernahrung und -zubehör

Bastel- und Geschenkartikel
Bekleidung aller Art

Bücher
Computer, Kommunikationselektronik

Elektrokleingeräte
Elektrogroßgeräte

Gardinen und Zubehör
Glas, Porzellan, Keramik

Haus-, Heimtextilien, Stoffe
Haushaltswaren/ Bestecke

Hörgeräte
Kunstgewerbe/ Bilder und -rahmen

Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle
Leder- und Kürschnerwaren

Musikalien
Optik

Sanitätswaren
Schuhe und Zubehör

Spielwaren
Sportartikel einschl. Sportgeräte

Uhren/ Schmuck
Unterhaltungselektronik und Zubehör

ZVB sonstige integriert nicht integriert
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rung und Zubehör  wird häufig auch als Randsortiment in Lebensmittelbetrieben an -

geboten u nd ist wesentlicher Bestandteil des Nahversorgungsangebotes . Zumal 

Haustiere häufig "Ansprechpartner" und "Bezugsperson " älterer, mobilitätseinge -

schränkter Menschen sind,  sollte das Sortiment Zooartikel -  Tiernahrung und Zube -

hör den zentren - bzw. nahversorgungs relevanten  Sortimenten zugeordnet werden.  

 

Das Sortiment Papier - , Schreibwaren, Schulbedarf  wurde in Overath bislang den 

nahversorgungsrelevant en Sortimenten  zugeordnet . Auf Grund des Entwurfes des 

neuen Einzelhandelserlasses NRW53 können jedo ch die in Anlage I LEP NRW als 

zentren relevant eingestuften Sortimente im Hinblick auf die Ausnahmeregelung zu 

Ziel  6.5-2 nicht gleichzeitig den nahversorgungsrelevanten Sortimenten zugeordnet 

werden. Entsprechen d wird das Sortiment, das laut Anlage 1 zen trenrelevant ist, zu -

künftig den sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten zugeordnet. Von dieser Rege -

lung ist auch das Sortiment Arzneimittel  betroffen (medizinische, orthopädische, 

pharmazeutische  Artikel). Entsprechend werden Arzneimittel zukünftig den s onsti -

gen zentrenrelevanten Sortimenten unter der Bezeichnung medizinische, orthopä -

dische, pharmazeutische Artikel  zugeordnet. Die Bezeichnung Sanitätswaren 

entfällt, da das entsprechende Sortiment durch medizinische, orthopädische Artikel 

abgedeckt ist.  

 

Verteilung nich t zentrenrelevanter Sortimente  

Abb. 18 zeigt die Verteilung der nicht zentrenrelevanten Sortimente. Dabei ist 

festzu stellen, dass die  meisten , der bisher als nicht zentrenrelevant eingestuften 

Sorti mente, funktionsadäquat an nicht integrierten Standorten angesiedelt sind.  

 

                                           
53  Einzelhandelserlass NRW, Entwurfsstand 22.01.2020  
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Abb. 18: Rechnerische  Sortimentsliste -  Verteilung nicht zentrenrelevante Sortimente  

 
ZVB = zentraler Versorgungsbereich  

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 

8.1.3  Vorschlag für eine Sortimentsliste  

Nachfolgend wird der gutachterliche Vorschlag für die überarbeitete "Sortiments -

liste  Overath" (vgl. Tab. 7) dargestellt. Dieser wurde auf Basis der räumlichen Ver -

tei lung des Angebotes in Overath und der o.g. allge meinen Merkmale er stellt und ist 

somit ortsspezifisch.  

 

Gegenüber der alten Sortimentsliste wurden einzelne (Teil)Sortimente auf Grund 

der Zuordnung nach Anlage I LEP NRW und der räumlichen Verteilung von den zen -

trenlevanten zu den nicht zentrenrelevanten Sortimenten verschoben. Auf Grund des 

Entwurfes des neuen Einzelhande lserlasses NRW wurden einzelne nahversorgungs -

relevante Sortimente zu den zentrenrelevanten verschoben. Weiterhin  erfolg ten le-

diglich Ände rung en bzw. Ergänzungen bei den Bezeichnungen einzel ner Sortimente 

zur besseren Verständlichkeit.  Einige Sortimente  wurden aus der Liste gestrichen 54, 

da diese Sorti mente Bestandteile anderer genannter Sortiments gruppen sind.  

 

                                           
54  Reformwaren, Briefmarken, Münzen, Nähmaschinen, Boote und Zubehör.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör
Bauelemente, Baustoffe

Beleuchtungskörper, Lampen
Beschläge, Eisenwaren

Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten
Fahrräder und Zubehör

motor. Fahrzeuge aller Art und Zub.
Farben, Lacke

Fliesen
Gartenbedarf, Erde, Torf

Gartenhäuser, -geräte
Holz

Installationsmaterial
Küchen (inkl. Einbaugeräte)

Matratzen
Möbel (inkl. Büromöbel)

Pflanzen und -gefäße
Rollläden und Markisen

Werkzeuge
Zooartikel - lebende Tiere und Tiermöbel

ZVB sonstige integriert nicht integriert
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8.2  GRUNDSÄTZE ZUR RÄUMLICHEN EINZELHANDELSENTWICKLUNG 

Für die Stadt Overath  ergibt sich bis 2030 entsprechend der Ent wick lungsprog nose 

ein Verkaufsflächen entwicklungsspielraum von rd. 7.250 bis 15.700 m²  (vgl. Kap. 

7.2). Auf die üblicherweise zentrenrelevanten Sortimente (inkl. nah versor gungsrele -

vante Sortimente) entfallen davon rd. 4.075 bis 8.700 m². In Be zug auf den Ver -

kaufsflächenbestand ergeben sich damit bei positiver Einwohner -  und Kaufkraftent -

wicklung sowie einer langfristigen Steigerung der Bindungsquoten sig nifikante  

Entwicklungsspielräume für die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Overath .  

 

Die räumliche Verortung von zukünftigen Einzelhandelsansie dlungen ist hierbei ins -

besondere unter Berücksichtigung der in Kap. 6 formulierten Ziele von zentraler Be -

deutung, wofür weiterhin grundsätzlich e Strategien verfolgt werden sollten.  

 

Bei einem nicht vorhersehbaren Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung -  ent -

sprechend der Annahmen der Wett bewerbsprognose  reduziert sich der Entwick -

lungsspielraum zwar erheblich  und in einigen Sortimentsberei chen ergäben sich, 

insbesondere bei negati ver Entwicklung der Rahmenbedingungen (untere Vari ante), 

sogar Schrumpfungs tendenzen. Aber auch unter diesen Bedingungen ist nicht da von 

auszugehen, dass es keine weiteren Einzelhandelsansiedlungen in Overath geben 

wird. Im Falle derartiger Entwicklungen  wäre es umso bedeut samer, Ansiedlungen 

an Standorten vorzunehmen, die zur Unterstützung der Ziele bei tragen.  

 

Um die in Kap. 6 aufgeführten Ziele zu erreichen, werden als Strategie zur langfris -

ti gen Sicherung der Versorgungsstrukturen für künftige Einzelhandelsansiedlungen 

die folgenden Grundsätze zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung vorgeschlag en. 

Die se bauen auf den Grundsätzen von 2007 auf und wurden unter Berücksichti gung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen, insb. auch des Landesentwicklungsplans Nord -

rhein -Westfalen, der letztlich einen engen Rahmen für den Umgang mit Einzel han-

delsansiedlu ngen vorgibt, überarbeitet und angepasst.  
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sollte i.d.R. lediglich im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt erfol gen (vgl. 

Kap. 4.2). Dies wird auch für Betriebe un terhalb der Groß flä chigkeit vorge schlagen 

(zentraler Versorgungsbereich Innenstadt und sonstige zentrale Versorgungsberei -

che). Damit soll die besondere Versorgungsfunktion de r  zentra len Versor gungsbe-

reiche erhalten und gestärkt werden, soweit die jeweilige An sied lung mit den ent -

sprechenden Vorgaben und Zielen der Landes - und Regional planung verein bar ist 

(vgl. Kap. 2.2.4).  

 

Betriebe mit nahversorgungsrelevantem oder so nsti gem zentrenrelevanten 

Hauptsortiment können in den Nahversorgungszentren  angesiedelt werden; bei 

standortgerechter Dimensionierung auch in einer Größe, die über Nachbarschafts -

läden bzw. Läden analog §  4 BauNVO hinausgeht.  

 

An sonstigen integrierte n Standorten sowie an nicht integrierten Standorten sollen 

keine Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment angesiedelt 

werden. Ausnahmsweise können -  im Sinne einer möglichst flächendeckenden Nah -

versorgung -  an sonstigen integrierten Stan dorten jedoch Betriebe mit nahversor -

gungsrelevantem Hauptsortiment angesiedelt werden, jedoch nur Be triebe, die der 

Gebietsversorgung dienen und nur sofern sie zu r  Sicherung/ Stärkung  der 

Nahversorgung (räumlich und quantitativ) beitragen .  

 

Weiterhin können in sonstigen zentralen Versorgungsbereichen (Nahversorgungs -

zentren Untereschbach und Steinenbrück) und ausnahmsweise an sonstigen inte -

grierten Standorten  auch großflächige Lebensmittelbetriebe angesiedelt werden, 

sofern diese standortger echt dimensioniert sind, für die Grundversorgung erfor -

derlich sind und der Verbes serung der räumlichen Nahver sorgungssituation dienen 59 

sowie den Vorgaben und Regelungen der Landes - und Regionalplanung ent sprechen 

(vgl. Kap. 2.2.4). Dabei ist jedoch auf eine ausrei chende Mantelbevölkerung zu ach -

                                                                                                                                
58 Entsprechend dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 24.11.05 ist ein Ei nzelhandelsbetrieb 

als groß flächig einzuordnen, wenn er eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreitet. Ist dies der 
Fall, ist das Vorhaben nur in Kern -  und Sondergebieten zulässig. BVerwG, 4 C 10.04, 4 C 14.04, 4 C 
3.05 , 4 C 8.05 vom 24.11.05.  

59 Damit wir d dem Umstand Rechnung getragen, dass derartige Betriebe mit einem umfassenden An ge-
bot im Sortiment Nahrungs - / Genussmittel und ergänzenden nahversorgungsrelevanten Randsorti -
menten häufig nur noch mit Verkaufsflächen im Bereich der Schwelle zur Großfläc higkeit und dar -
über realisiert werden.  
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ten60. Standortgerecht dimensioniert bedeutet, dass die Ansiedlung im Einzel fall zu 

prüfen ist, eine G efährdung bestehender Strukturen, die zur Nahversorgung der Be-

völkerung beitragen, ist zu vermeiden (Schutz der verbrauchernahen Versorgung  

und keine wesentliche Beeintr ächtigung zentraler Versorgungsbereiche ). 

 

Mit Hilfe der in Tab. 8 dargestellte Werte können Anfragen von Einzel handelsbetrie -

ben mit nahversorgungs - oder sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten hinsichtlich 

ih rer standortgerec hten Dimensionierung und Gebietsversorgung dem Grunde nach 

beantwortet werden 61. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Ori entie -

rungswerte, die eine Prüfung der Verträglichkeit im Einzelfall nicht ersetzen kön -

nen. Bei Verträglichkeitsprüfungen  sind jeweils realitätsnahe Worst -Case-Werte an -

zusetzen, die nicht unbedingt vom Mikrostandort abhängen müssen, sondern (min -

destens) die durchschnittliche spezifische Leistungsfähigkeit eines Betrei bers bzw. 

einer Betriebsform oder die durchschnittlic hen sortimentsbezogenen Pro duktivi tä-

ten des Einzelhandels in Overath abbilden. Die aus Marktanteilskonzepten ab gelei -

teten Flächenleistungen, die eigentlich zur Wirtschaftlichkeitsermittlung ei nes Vor-

habens dien(t)en, sind zur Er mittlung der städte baulichen Auswirkungen oft mals 

ungeeignet (vgl. dazu Urteil OVG NRW, vom 28.09.19, Az. 7 D 96/14.NE).  

 

An nicht integrierten Standorten sollen zentrenrelevante Sortimente grundsätzlich 

nicht angesiedelt werden. Ausnahmsweise können sie als Randsortimente in Betrie -

ben mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment angeboten werden. Ein vollständi -

ger Ausschluss von zentrenrelevanten Rand - und Ergänzungssortimenten in Einzel -

handelsbetrieben mit nicht zentrenrelevantem  Hauptsortiment erscheint nicht mög -

lich: B ei ei nigen Branchen gehört ein derartiges Angebot in gewissem Umfang mitt -

lerweile zum Betriebskonzept (z.B. Haushaltswaren in Möbelgeschäften).  

                                           
60 Diesbezüglich sei angemerkt, dass ein Lebensmittelbetrieb mit einer Verkaufsfläche von 800 m² 

rechnerisch rd. 2.500 Einwohner versorgt.  
61 Beispielsweise zeigt Tab. 8, dass ein Sportgeschäft mit 100 m² Verkaufsfläche rechnerisch 2.000 

Einwohner und ein ebenso großes Uhren -  und Schmuckgeschäft rechnerisch 10.000 Einwohner ver -
sorgt.  
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Tab. 8: Rechnerisch versorgte Einwohner je 100 m² Verkaufsflä che bei nahversorgungs -  und 
sonsti gen zentrenrelevanten Sortimenten  

Sortimente  
je 100 m² Verkaufsfläche 

rechne risch ver sorgte Einwoh -
ner (ge rundete Werte)  

Nahrungs- / Genussmittel  300 

Lebensmittelhandwerk 1) 4.000 

Drogerie/ Parfümerie  1.500 

Apotheke1) 6.000 

PBS/ Zeitungen,  Zeitschriften  4.250 

Blumen/ Zoo 1.750 

Bekleidung und Zubehör  550 

Schuhe, Lederwaren 2.000 

Sport/ Freizeit  2.000 

Spielwaren  1.750 

Bücher 5.000 

GPK, Geschenke, Hausrat 1.750 

Haus- / Heimtextilien  2.000 

Uhren/ Schmuck 10.000 

Foto/ Optik  6.500 

Medien 2.000 

Elektro/ Leuchten  1.750 

PBS = Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; GPK = Glas/ Porzellan/ Keramik  
1): rechnerisch  versorgte Einwohner je Betrieb  
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli 2019; www.handelsdaten.de; EHI; IFH verschie dene Jahr-

gänge; Statistisches Bun desamt; eigene Berechnungen  

 

Es muss jedoch in jedem Fall eine Beziehung zum Hauptsortiment bestehen (bei -

spielsweise keine Lebensmittel im Baumarkt). Darüber hinaus sind die zentrenrele -

vanten Randsortimente in der Summe auf 10% d er Verkaufsfläche bei insgesamt ma -

ximal 2.500 m² zu beschränken.  

 

Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche für zentrenrelevante Rand - und Er-

gänzungssortimente eines Betriebes mit nicht zentrenrelevantem  Hauptsortiment 

sollte sichergestellt werden, dass diese nicht von einem einzigen Sortiment belegt 

werden kann. D.h., dass zusätzlich eine maximale Verkaufsflächenobergrenze für je -

des zentrenrelevante Rand -/ Ergänzungssortiment festzusetzen ist. Gleichzei tig ist 

darauf zu achten, dass eine solche Regelung nicht zur Einrichtung eines Shop - in -

Shop-Systems genutzt wird, denn dieses käme einem Einkaufszentrum gleich.  
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-  abzuwehren, wenn ersichtlich ist, dass dadurch lediglich die Po sition traditio -

neller Einzelhandelslagen , insbesondere in der Innenstadt und den sonstigen zent -

ralen Versorgungsbereichen , aber auch an bestehenden nicht integrierten Sta ndor -

ten (z.B. Gewerbegebiete), geschwächt wird.  

 

Ausnahme: "Leerstandsdomino"  

Bei der Genehmigung von neuen Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten ist zu beachten, dass - auch bei grundsätzlicher Verträglichkeit -  nur 

eine bestim mte Tragfähigkeit für einzelne Angebote besteht. Wird diese über -

schritten, so ergibt sich die Gefahr eines "Leerstandsdominos": Ein reiner Verdrän -

gungswettbewerb führt zu vermehrten Leerständen in gewerblich genutzten Gebie -

ten. Ein ehemaliger Einzelhand elsstandort mit einer sich daran orientierenden Um -

gebungsnutzung lässt sich nur langsam zu einem (hochwertigen) Gewerbestandort 

für sonstige Gewerbebetriebe umwidmen. Zudem entsteht auf solchen Flächen übli -

cherweise ein Nachnutzungsdruck durch zentrenrel evante Sortimente, dem zwar pla -

nerisch begegnet werden kann, der aber dennoch immer wieder (unnötige) Diskussi -

onen auslösen kann. 

 

8.3  RÄUMLICHE ENTWICKLUNGSOPTIONEN 

Nach dieser grundsätzlichen räumlichen Festlegung zur Ansiedlung von Einzelhandel 

innerhalb der Stadt Overath wird nachfolgend dargestellt, an wel chen konkreten 

Standorten in der Stadt eine räumliche Entwicklung sinnvoll möglich ist. Dabei wer -

den die bestehenden Einzelhandelsstandorte inner halb der Stadt hin sichtlich ihrer 

räumlichen Entwick lungsmöglichkei ten bewertet und Vorschläge zur Verbesserung 

der Nahversorgung aufgezeigt.  

 

Einzelhan delsentwicklung auf die Innensta dt konzentrieren!  

Bei Betrachtung der räumlichen Verteilung des Einzelhandelsangebotes innerhalb 

der Stadt wurde eine quan titativ hohe Bedeutung der Einzelhandelsangebote an 

nicht integrierten Standorten festgestellt (vgl. Kap. 5). Da der Einzelhandel weiter -

hin die Leitfunktion der Zentren darstellt und für eine lebendige Innenstadt unab -

dingbar ist, muss der Schwerpunkt der  künftigen räumlichen Einzelhandelsentwick -

lung der Stadt Overath  auf de m zentralen Versorgungsbereich Innenstadt  liegen.  
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8.3.1  Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath  (Perspektive)  

Damit die Innenstadt von Overath ihre Bedeutung als Einkaufs -  und Aufenthalts be-

reich sowie als Treffpunkt und Identifikationsort erhalten und ausbauen kann, ist 

weiterhin eine räumliche  Innenentwicklung anzustreben . Im Sinne ei nes kompakten 

Zentrums mit Aufenthaltsqualität und Atmo sphäre sollte  aus Gutachter sicht die bi s-

herige Abgrenzung der Innenstadt in ihrer Ost -West-Ausdehnung beibehalten  wer -

den. Da sich nördlich der Hauptstraße im Bereich Parkweg u.a. ein Bioladen befin -

det, wird vorgeschlagen, die perspektivische Abgrenzung des zentralen Versor -

gungsbereiches  auf diesen Bereich zu erweitern  (vgl. Karte 1064). Damit kann auch 

der insgesamt linearen Struktur der Innenstadt entgegengewirkt werden und ein 

Bereich abseits der v erkehrsbelasteten Hauptstraße mit einbezogen werden.   

 
Karte 10: Perspektivische Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung März 2019. Kartengrun dlage: 

Stadt Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

                                           
64  Vgl. auch Karte A -  10, S. 128 im Anhang für eine größere Darstellung  
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Die Stadt Overath hat in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen zur Ent -

wicklung der Innenstadt in Angriff genommen und umgesetzt. Mit der Erarbeitung 

eines Integrierten Handlungskonzeptes65 wurde ein Entwicklungsprozess gestartet 

und die Grund lage für eine strategische Entwicklung der Innenstadt geschaffen. Das 

Konzept enthält für verschieden e Teilräume der Innenstadt konkrete Maßnahmen. 

Daher soll an dieser Stelle nur auf  ausgewählte, wichtige Aspekte eingegangen wer -

den. 

 

Nach Schließung der Supermärkte an der Hauptstraße und am Steinhofplatz ist in 

der Innenstadt kein ausreichendes Nahversorgungsangebot mehr vorhanden. Zur 

funktionalen Stärkung der Innenstadt und um die fußläufige Nahversorgung zu ge -

währleisten, soll die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes angestrebt werden. 

Dadurch und ggf. durch weitere Magnetbetrieb e kann die Attraktivität der In nen-

stadt maßgeblich gesteigert werden. Ein entsprechendes Flächenpotenzial be steht 

insbesondere im Bereich des Steinhofplatzes mit dem vorhanden en Leerstand oder 

auch der ehemaligen Feuerwehr.  

 

Weitere Flächenpotenziale bestehen in verschiedenen Bereichen durch unterge -

nutzte Flächen oder bauliche Lücken im Bere ich der Hauptstraße. Auch durch die 

Umnutzung von Leerständen oder die Zusammenlegung von Verkaufsflächen benach -

barter Ladenlokale können moderne, den Anforderungen des Einzelhandels entspre -

chende Flächen geschaffen werden.  

 

Wochenmärkte übernehmen neben  ihrer Funktion als Nahversorger gleichzeitig ei -

nen wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstädte. Sie sind i.d.R. auch Frequenz -

bringer für die angrenzenden Geschäfte. Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass 

attraktive Wochenmärkte zudem als Imageträ ger fungieren können und erheblich 

zum Einkaufserlebnis Innenstadt beitragen. Der Wochenmarkt auf dem Bahnhofplatz 

sollte zukünftig weiter ausgebaut und gestärkt werden , um ein entsprechendes Po -

tenzial entfalten zu können . 

 

Die vorhandene Nutzungsmischung  in der Innenstadt sollte zu r  funktionalen Stär -

kung weiter ausgebaut werden. Dazu können weitere gastronomische Angebote, auch 
                                           
65 Stadt Overath 2019: Integriertes Handlungskonzept Overath  
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des Straßenraumes anzustreben. Dabei sollten attraktive Bereiche für Fußgänger 

sowie Fuß - und Radwege geschaffen werden.  

 

Zur Erhaltung der kompakten Struktur des Nahversorgungszentrums Untereschbach 

sollte keine räumliche Erweiterung des zentralen Versorgungsbereiches erfolgen. 

Für Entwicklungsmöglichkeiten sollte der Fokus v.a. auf der Umnutzung bestehender 

Leerstände oder der Nachverdichtung im Bestand liegen. Der Vorschlag für die per -

spektivische Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches ist in Karte 1166 

dargestellt.  

 
Karte 11: Perspektivische Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum 

Untereschbach  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

8.3.3  Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Steinenbrück 
(Perspektive)  

Im Nahversorgungszentrum Steinen brück ist mit einem Lebensmitteldiscounter und 

Lebensmittelfachgeschäften ein gutes und insgesamt auf die Grundversorgung aus -

                                           
66  Vgl. auch Karte A -  11, S. 129 im Anhang für eine größere Darstellung  
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gerichtetes Angebot vorhanden (vgl. Kap. 4.2.3). Im Mittelpunkt der räumlichen 

Einzelhandelsentwicklung sollte v.a. die Erhaltung und Stärkung der vorhandenen 

Einzelhandels -  und Dienstleistungsangebote stehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei 

auch der großflächige Discountmarkt, der, neben dem  Lebensmitteldiscounter, als 

wichtiger Frequenzbringer fungiert.  

Die insgesamt gute Aufenthaltsqualität durch den Platzbereich nördlich der Olper 

Straße sollte erhalten werden. Durch eine Aufwertung und Modernisierung des Plat -

zes (z.B. Möblierung ), kann ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Stärkung des 

Nahversorgungszentrums geleistet werden. Darüber hinaus sollte der Platz durch 

eine funktionale Stärkung , z.B. durch zusätzliche gastronomische Angebote mit Au -

ßengastronomie,  belebt werden.  

 

Eine weitere  räumliche Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches sollte ver -

mieden werden, um die kompakte Struktur des Zentrums zu erhalten. Für räumliche 

Entwicklungsmöglichkeiten sollte der Fokus v.a. auf Umnutzung bestehender Leer -

stände gelegt werden, um auch  den z.T. lückenhaften funktionalen Besatz zu stärken. 

Der Vorschlag für die perspektivische Abgrenzung des zentralen Versorgungsberei -

ches ist in Karte 1267 dargestellt . 

 

                                           
67  Vgl. auch Karte A -  12, S. 130 im Anhang für eine größere Darstellung  
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Karte 12: Perspektivische Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum 
Steinenbrück  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap  und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

8.3.4  Vorschläge zur Nahversorgung  

In der Stadt Overath wird eine Bindungsquote von rd. 123% im Bereich Nah rungs-/ 

Genussmittel erreicht, sodass rein rechnerisch eine Vollversorgung be steht.  

Wie in Kap. 5 bereits erläutert, besteht in Overath jedoch hinsichtlich der räumli -

chen Verteilung eine eher unter durchschnitt liche Nahversorgungssituation. Rund 

64% der Bevölkerung können zu Fuß keinen Lebensmittelbetrieb erreichen. Nahver -

sorgungslücken bestehen vor allem in den  außerhalb der Kernst adt gelegenen Orts-

teilen . In der Kernstadt selber besteht neben einem Bioladen und Lebensmittelfach -

geschäften ein Lebensmittelangebot  lediglich durch einen großen Supermarkt süd -

lich der Bahnlinie. Dieser ist jedoch auf Grund seiner Lage v.a. als autokundenori -

entiert einzustufen und trägt nur eingeschränkt zur fußläufigen Nahversorgung der 

Bevölkerung bei.  
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Eine flächendeckende Nahvers orgung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Be -

triebsformen im Einzelhandel  und der geringen Einwohner zahlen in den Ortsteilen 

nicht möglich  (vgl. Karte 1368).  

 
Karte 13: Nahversorgungssituation Gesamtstadt  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt 

Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 

 

Im Fokus zukünftiger Entwicklungen sollten daher der Erhalt und die Stärkung der 

derzeitigen Nahversorgungssituation stehen. Vor dem Hintergrund des einge -

schränkten quantitativen Entwicklungsspielraumes im Bereich Nahrungs -/ Genuss-

mittel, der bis 2030 die wettbewerbsneutrale  Ansiedlung von maximal ein bis zwei 

zusätzlichen Lebensmittelbetrieben ermöglicht (vgl. Kap. 7.2.2) sollte eine 

Neuansiedlung von Nahversorgungsangeboten nur für  derzeit nicht fußläufig ver -

sorgte Gebiete geprüft werden. Also nur dort, wo eine Ansiedlung zu einer räumli -

chen Verbesserung der Nahversorgungsituation führt. Dies kann z.B. im Ortsteil Im -

mekeppel sinnvoll sein, da dort kein vollständiges Nahversorgung sangebot besteht. 

                                           
68  Vgl. auch Karte A -  13, S. 132 im Anhang für eine größere Darstellung  
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Weiterhin ist zu beachten, dass der Entwicklungsspielraum auch durch Erweiterun -

gen im Bestand bereits aufgebraucht werden kann.  

 

Im Hinbli ck auf das eingeschränkte fußläufige Nahversorgungsangebot in der Innen -

stadt  muss es das Ziel sein , eine Neuansiedlung in der Innenstadt zu realisieren. 

Durch die zusätzliche Magnetwirkung kann auch die Innenstadt insgesamt funktional 

maßgeblich gestärkt werden. Gegebenenfalls kann auch die Verlagerung eines be-

stehenden Lebensmittelbetriebe s in die In nenstadt geprüft werden.  

 

Darüber hinaus sollte eine Prüfung möglicher Neuansiedlungen von Nahversorgungs -

angeboten auch die Entwicklung alternativer Nahversorgu ngskonzepte umfassen, u.a. 

Lieferservice, Bäckerei mit Lebensmittelangebot , Verkaufswagen, Dir ektvermarkter/ 

Hofladen.  

 

8.3.5  Gewerbegebiete  

Neben den bereits bestehenden Gewerbegebieten sollten für den nicht zentrenrele -

vanten Einzelhandel keine weiteren Standorte ermöglicht werden. Angesichts des 

umfangreichen Einzelhandelsangebotes an nicht integrie rten Standorten sollten 

dort Neuansiedlungen von Betrieben möglichst grundsätzlich vermieden werden. 

Falls sich aus planungsrechtlichen Gründen Neuansiedlungen nicht vermeiden lassen, 

sollte eine Begrenzung der branchenüblichen zentrenrelevanten Randsortim ente 

erfolgen (vgl. Kap. 8.2.1) und auf eine möglichst effiziente Nutzung der verfügbaren 

Fläche in den Gewerbegebieten geachtet werden.  

Bei den be stehenden zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben sollten sich Erwei -

terungen nur im Rahmen des Bestandsschutzes bewegen.  

 

An denjenigen Standorten, an denen bisher keine Einzelhandelsnutzungen vorhanden 

sind, sollte Baurecht dahingehend geschaffen werden, dass dort auch zukünftig kein 

Einzelhandel zulässig ist.  

 

Gewerbegebiet Süd -West  

Der durch ein vielfältiges Einzelhandels angebot geprägte, autokundenorientierte 

Bereich an der Straße Wiesenauel befindet sich zwar in räumlicher Nähe zur Innen -

stadt, ist aber angesichts der mangelnden Anbindung und auf Grund seiner städte -
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Im Folgenden sind die  Vorgehensweise für Verwaltung/ Politik für die Fortschrei -

bung des Einzelhandelskonzeptes und die sich daran anschließenden Arbeitsschritte 

dargestellt.  

 

8.4.1  Öffentliche Information  

Damit das fortgeschriebene Einzelhandelskonzept seine planungsrechtliche Wir kung 

voll entfalten kann -  dies betrifft die Bauleitplanung insgesamt und speziell die An -

wendung des § 9 (2a) BauGB, bei der ein städtebauliches Entwicklungskonzept im 

Sinne des § 1 (6) Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen ist - , ist u.E. eine öffentliche In -

forma tion/ Beteiligung bzw. Offenlegung in Anlehnung an § 3 BauGB erforderlich. 

Empfohlen wird auch eine Einbindung der Träger öffentlicher Belange in An lehnung 

an § 4 BauGB. 

Dafür sollte eine Auslegung des aus dem vorliegenden Gutachten abgeleiteten Ent -

wurfs der Fort schreibung des Ein zelhandelskonzeptes (vgl. Kap.2.2) sowie des Gut -

achtens selbst (als Begründung) erfolgen (z.B. Home page der Stadt, Papierexe mplar 

im Rathaus). Die einge henden Anregungen sollten dann einer Würdigung unterzogen 

und im Hinblick auf die daraus abgeleiteten Konsequenzen bewertet werden.  

 
Das endgültige fortgeschriebene Einzelhandelskonzept  kann dann vom Rat beschlos-

sen wer den, wobei die Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung in die Abwä -

gung ein gehen.  

Unabhängig von dieser Frage, ergibt sich für die Umsetzung die im Weiteren dar ge-

stellte Vorgehensweise, die weitgehend der 2007 vorgeschlagenen entspricht.  

 
8.4.2  Festlegen e iner Sortimentsliste  

Die bestehende Sortimentsliste wurde im Rahmen des Fortschreibungsgutachtens 

überprüft und teilweise angepasst. Die in Kap. 8.1.3 dargestellte örtliche 

Sortiments liste, die eine Unterscheidung der Sortimente in zentren -/ nahversor -

gungs- bzw. nicht zen trenrelevant vornimmt, stellt zunächst einen Vorschlag dar, 

der u.E. der Öffentlichkeits beteiligung zugäng lich ge macht werden sollte.  

 
Der Rat sollte letztlich diese -  nach Abwägung der ggf. durch Anregungen aus der 

Öffentlichkeitsbeteiligung geänderte -  Liste beschließen, damit für jeden Betroffe -

nen (z.B. zukünftige Investoren, vorhandene Betriebe) die Verbindlichkeit und dami t 
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die Bedeutung als investitionssicherndes Instrument deutlich wird. Mit einem aktu -

ellen Beschluss wird deren zentraler Stellenwert bestätigt.  

Mit diesen Einstufungen -  und insbesondere mit der politischen Verabschiedung ei -

ner solchen Sortimentsliste -  signalisiert die Stadt Overath, wel cher Ein zelhandel 

aus städtebaulichen Gründen in Zukunft in den  zentralen Versor gungsbereich en 

angesiedelt werden soll. Das aktualisierte Konzept muss auch pla nungsrechtlich in 

Form von Bebauungsplänen umgesetzt werden.  

 
Diese aktualisierte Sortimentsliste muss zukünftig Teil der Bebauungspläne mit Aus -

sagen zur Steuerung von Einzelhandel sein, wenn in diesen Aussagen zur Begrenzung 

von Einzelhandel hinsichtlich seiner Zentrenrelevanz enthalten sind.  

 
8.4.3  Festlegen von Gebieten, in denen alle Sortimente bzw. nur nicht 

zentren rele vante Sorti mente zulässig sein sollen -  auch großflächig  

In Verbindung mit der o.g. Sortimentsliste ist deutlich zu machen, an welchen 

Standorten der Stadt welch e Art von Einzelhandel auch künftig noch zulässig sein 

wird. Dafür wurde im vorliegenden Gutachten die Abgrenzung de r  zentralen Versor -

gungsberei che überprüft, die se entspricht de n zentralen Versorgungsbereich en ge-

mäß BauGB und ist seitens der Gemeinde nach Beschluss gleichsam parzellenscharf 

darzustellen 69. 

 
Darüber hinaus bietet es sich an, Festsetzungstypen für die jeweiligen Bereiche zu 

entwickeln (vgl. Vorschläge für gewerblich geprägte Standorte unten).  

 
Sofern die u.E. erforderliche Öffentlichkei tsbeteiligung durchgeführt wird, sind die 

Abgrenzung der  zentralen Versorgungsbereiche sowie evtl. vorgesehene Komplett -

ausschlüsse von Einzelhandel in be stimmten Gebieten und die Festsetzungstypen zu -

nächst im Entwurf zu erstellen.  

Auch die Abgrenzung d er  zentralen Versorgungsbereiche, die Entscheidung über ei -

nen vollständigen/ teilweisen Aus schluss von Einzelhandel in bestimmten Berei chen 

und die Typen sind letztlich vom Rat zu beschließen.  

 
Auf diese Weise können An - und Umsiedlungsanträge sehr schnell bewertet werden: 

Grundsätzlich zulässige Betriebe können entsprechend schnell weiterbearbeitet 

                                           
69 BVerwG: Urteil vom 11.10.07, Az. 4 C 7/07.  
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wer den, sodass dieses Vorgehen auch zur Verfahrensbeschleunigung bzw. zur Erhö -

hung der Effizienz im Verwaltungshandeln dient.  

 
Die Grundsätze zur räum lichen Lenkung des Einzelhandels (vgl. Kap. 8.2) bezi ehen 

sich im Wesentlichen auf die  zentralen Versorgungsbereich e und auf die 

Gewerbegebiete bz w. auf entsprechend zu definierende unbeplante In nenbereiche 

gemäß § 34 BauGB. Eine konkrete baupla nungsrechtliche Definition der zukünftigen 

einzelhan delsbezogenen Nutzungen ist nur durch eine Einzelbeur teilung des jewei -

ligen Stan dortes möglich. Im Grundsatz lassen sich jedoch folgende Festsetzungsty -

pen für ge werblich geprägte Standorte  (§ 34 BauGB bzw. §§ 8 oder 9 BauNVO) unter-

scheiden, wobei die Festsetzung von Son derbauflächen grundsätzlich eine Einzel -

fallbetrach tung erforderlich macht:  

1. Festsetzungstyp  Einzelhandel ist gemäß § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.  

2. Festsetzungstyp  Einzelhandel ist gemäß § 1 (5) BauNVO nicht zulässig. Aus -

nahmsweise ist gemäß § 1 (9) BauNVO der Handel mit Kraftfahr zeugen (Lkw, Pkw, 

Motor räder), Kraft fahr zeugzubehör sowie Mineralölen, Brennstoff en zulässig. 

(Typische Vertreter der ausnahmsweise zulässigen Handelsbetriebe stellen ne ben 

Autohäusern der Reifenhandel sowie Betriebe mit Autoteilen und -zubehör dar.)  

3. Festsetzungstyp  Gemäß §§ 1 (5) und (9) BauNVO ist ausschließlich nicht zentren -

rele vanter, nicht  großflächiger Einzelhandel zulässig. Ausnahmsweise sind bran -

chentypische zentrenrelevante Randsortimente 70 bis maximal 10% der Ver kaufs-

flä che zulässig.  

Ein Beispiel für einen derartigen Einzelhandelsbetrieb wäre ein Anbieter von 

Bodenbelägen und Tapet en mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 m², der 

als Ergänzungs- bzw. Randsortiment Haus -/ Heimtextilien oder Gardinen an bie tet.  

4. Festsetzungstyp  Festsetzungstypen 1 bis 3 zusätzlich: Aus nahmsweise ist für Be -

trie be des Handwerkes der Verkauf von selbst hergestellten oder ein gekauften 

Waren auf einer unter geord neten Fläche bis zu xxx m² zulässig (Handwerkerpri vi -

leg)71. Dies gilt jedoch nicht für das Lebens mittel handwerk (z.B.  Bäcker, Metzger, 

Konditor).  

5. Festsetzungstyp  Festsetzungen entsprechend dem § 1 (10) BauNVO - "Fremdkör -

perfestsetzung": Dies könnte beispielsweise in einem Gewerbegebiet an gewendet 
                                           
70 Nicht zentrenrelevante Randsortimente sind städtebaulich ohne Belang.  
71 Da nur Anlagentypen festgesetzt werden dürfen oder die m² -Begrenzung städtebaulich begründet 

wer den muss, ist hierzu u.E. eine gesonderte Prüfung notwendig.  
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werden, in dem künftig Einzelhandel ausgeschlossen werden soll. Ein bereits vor -

handener Einzelhandelsbetrieb (z.B. Lebensmitteldiscounter) kann dann über di e 

Fremdkörperfestsetzung in seiner Existenz gesichert werden.  

 

Insbesondere bei der Überplanung von Baugebieten im Bestand sind sonstige recht -

liche Aspekte (Fristen, Genehmigungsansprüche, Baurechte etc.) zu beachten. Bevor 

entsprechende Planungsabsichte n formuliert werden können, sind diese und andere 

relevante Aspekte im Rahmen einer Baurechtsanalyse zu prüfen.  

 

Üblicherweise werden lediglich gewerblich geprägte Baugebiete im Hinblick auf 

eine städtebaulich begründete räumliche Steuerung des Einzelhande ls überprüft und 

ggf. überplant. Außer Acht gelassen werden häufig die Mischgebiete (§ 6 BauNVO), 

die u.U. im Hinblick auf eine zentrenorientierte Einzelhandelssteuerung ebenso eine 

bedeutende Rolle spielen können. Für Mischgebiete sollte überprüft werden , ob auch 

in diesen zentrenrelevanter Einzelhandel ausgeschlossen werden sollte. Auch dies 

ist mit dem vorhandenen Planungsinstrumentarium möglich.  

Für Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO),  allgemeine sowie besondere Wohngebiete 

(§ 4 bzw. 4a BauNVO) und Dorfgebiete (§ 5 BauNVO) gilt dies ebenfalls.  

Mit dem Beschluss des Rates wird das fortgeschriebene Einzel handelskonzept zu 

einem städtebaulichen Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 (6) Nr. 11 BauGB, das 

bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksic htigen ist. Damit besteht auch 

die Möglichkeit der Anwendung von § 9 (2a) BauGB für im Zusammen hang bebaute 

Ortsteile (§ 34 BauGB). 

 

8.4.4  Bauleitplanerische Umsetzung von Zielvorstellungen  

Damit nicht "versehentliche" Entwicklungen möglich sind, die den Ziel setzungen ent -

gegenstehen, ist zu prüfen, welche Bereiche in der Stadt Overath durch die bis heri -

gen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen (überplante Bereiche, §§ 30/ 31 BauGB) 

oder auch das Fehlen solcher (unbeplante  Innenbereiche, § 34 BauGB) im Sinne der 

Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes gefährdet sind. Sol che Regelungen sind  

sodann entsprechend  anzupassen. Bei  bestehenden  Bebauungsplänen reicht u.U. eine 

Umstellung auf die aktuelle BauNVO bzw. ein verein fachtes Bebauungsplanverfahren 

nach § 13 BauGB aus. Bei einer reinen Umstellung auf die aktu elle BauNVO ist aller -

dings zu beachten, dass damit dennoch jeglicher Einzelhandel bis zur Groß flächig -
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keit allgemein zulässig ist, sofern keine anderen Regelu ngen bestehen. Bei §  34-Ge-

bieten ist die Aufstellung eines Bebauungs planes oder die An wendung des § 9 (2a) 

BauGB zu überprüfen, da nur so beispielsweise durch § 34 (3) BauGB nicht steuer -

bare Betriebe entsprechend den Zielsetzungen be handelt werden kö nnen. 

Für den Fall eines akuten Handlungsbedarfes stehen nach einem Aufstellungs -/ Ände -

rungsbeschluss die im Baurecht vorgesehenen Sicherungsinstrumente "Zurück stel -

lung von Baugesuchen" (§ 15 BauGB) bzw. "Veränderungssperren" (§ 14 BauGB) zur 

Verfü gung. Insbesondere bei Veränderungssperren muss deutlich gemacht wer den, 

dass alle Veränderungen, die den planerischen Zielen nicht zuwiderlaufen, auch 

weiterhin zulässig sind. Es sind nur die Veränderungen unzulässig, die dem Zweck 

der Veränderungssperre wid ersprechen.  

 

Die Begründung in den Bebauungsplänen, in denen auf den Einzelhandel bezogene 

Regelungen vorgenommen werden, muss auf das Einzelhandelskonzept und insbe son-

dere die damit verfolgten Ziele sowie die verfolgte räumliche Entwicklung des zent -

ra len Versorgungsbereiches Bezug nehmen.  

 

8.5  ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

Mit dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept kann die Stadt Overath auch wei -

terhin planerisch und politisch den Rahmen für eine positive Entwi cklung des Ein -

zelhandels und der  zentralen Versorgungsbereiche setzen.  

 

Im vor liegenden Gutachten wurden u.a. die Grundlagen für die Abgrenzung de r  

zentralen Versorgungsbereiche und ein Vorschlag für eine Sorti mentsliste erstellt. 

Grundvoraussetzung für eine rechtssichere Planung ist die Klä run g der tat sächli -

chen, örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten, die sich auf eine Verkaufsflächen -

erhebung und eine städtebaulich -funktionale Bestandsauf nahme in der Stadt 

Overath stützt.  

 

Mit der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche , den Grund sätzen zur 

räumlichen Einzelhandelsentwicklung sowie der Sortimentsliste kann in der 

Stadt flächendeckend jede Anfrage zur Ansiedlung von zumindest zent renrele -

vantem Ein zelhan del unmittelbar bewertet werden : Es ist direkt feststellbar, an 

welchen Stando rten zentrenrelevanter Einzelhandel in Zukunft zu lässig und an wel -
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chen Standorten er unzulässig sein wird. Jede Standortbewertung -  zumindest im 

Hinblick auf zentrenrelevante Angebote -  stellt nichts anderes dar als eine Anwen -

dung der Grundsätze zur räu mlichen Einzelhandelsentwicklung.  

 

Neben der Stadt Overath , die durch das (fortgeschriebene) Ein zelhandelskonzept den 

Rahmen für eine po sitive Entwicklung vorgeben kann, sind für die tatsächliche po -

sitive Entwicklung auch weiterführende verkehrliche u nd städte bauliche Maßnah men 

für die Sicherung bzw. Stärkung der Zentralität und Identität der zentralen Versor -

gungsbereiche notwendig. Auch weitere Akteure, insbesondere Einzel händler, Gast -

ronomen und Immobilieneigentü mer sind für eine p ositive Ent wicklung der Innen -

stadt mit ver antwortlich.  

Auch wenn eine große Zahl an Akteuren im öffentlichen wie privaten Sektor im Zu -

sammenwirken einen attraktiven Einzelhandelsstandort entstehen lässt, darf nicht 

übersehen werden, dass ein Kernelement  für die Attraktivitätssteigerung der  Zent-

ren  das Einzelhandelskonzept  ist. Ohne ein solches Konzept, an das sich zunächst 

vor allem die Politik halten muss, sind solche (ergänzenden) Maßnahmen, wie sie im 

Gutachten von 2007 vorgeschlagen wurden, kaum für eine nac hhaltige Qualitätsstei -

gerung ausreichend; das Fehlen ei nes solchen Konzeptes führt dazu, dass öffentliche 

und private Investitionen entwertet werden.  

 

Die Wirkungen eines umgesetzten Einzelhandelskonzeptes sind teilweise erst nach 

Jahren zu erkennen: Die  Schaffung von Vertrauen, dass sich die Stadt Overath  an das 

Einzelhandelskonzept halten wird, e rfordert aber kontinuier li che Verlässlich keit 

unabhängig von zeitnahen Erfolgsmeldungen.  

 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich der Rat konsequent an dieses Konzept 

hält, wenn er es beschließt. Dies schließt auch ein Über prüfungs erfordernis der 

Wirkungen des Konzeptes nach erfahrungsgemäß rd. fünf Jahren ein.  
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GLOSSAR 

Die Bindungsquote  bezeichnet das Verhältnis zwischen Umsatz und Kaufkraftpo ten-

zial in einem Gebiet (auch Zentralität genannt). Sie zeigt an, ob per Saldo Kaufkraft 

zufließt (Quote größer als 100%) oder abströmt (Quote kleiner als 100%) (siehe auch 

Kaufkraftverbleib). Als "unechte Bindungsquote" wird im vorliegenden Gut achten d ie 

Relation des Umsatzes in einem Gebiet (hier im zentralen Versorgungsbe reich) zur 

Kaufkraft in einem anderen Gebiet (hier in der Stadt  Overath) bezeichnet.  

 
Einzelhandel  im engeren Sinne ist der Einzelhandel in Ladengeschäften ohne Apo -

theken, den Handel mit Kfz, Brenn -, Kraft -  und Schmierstoffen und ohne Bäckereien 

und Metzgereien (Lebensmittelhandwerk).  

Darüber hinaus wurden allerdings auch Lebensmittelhandwerk, Apotheken und Tank -

stellenshops, soweit diese überwiegend Sortimente wie der Einzelhande l im enge -

ren Sinne -  vor allem Nahrungs -/ Genussmittel -  führen, in die vorliegende Untersu -

chung einbezogen: Diese Angebotsformen wandeln sich zunehmend zu Handelsbe -

trieben.  

 
Fachdiscounter  sind Einzelhandelsbetriebe, die ein an der Bedarfsmenge je Hau s-

halt orientiertes schmales und flaches Sortiment, insbesondere von Waren des täg -

lichen Bedarfes in Selbstbedienung und ohne Service (Kundendienst) oft zu den 

nied rigsten für diese Waren im Einzelhandel geforderten Preisen anbieten.  

 
Fachgeschäfte  sind Einzelhandelsbetriebe, die ein branchenspezifisches oder be -

darfsgruppenorientiertes Sortiment in großer Auswahl und in unterschiedlichen 

Qualitäten und Preislagen mit ergänzenden Dienstleistungen (z.B. Kundendienst) an -

bie ten.  

 
Fachmärkte  sind Einzelhan delsbetriebe, die ein breites und oft auch tiefes Sorti -

ment aus einem Warenbereich, z.B. Bekleidungs -, Schuhfachmarkt, einem Bedarfsbe -

reich, z.B. Sport - , Baufachmarkt, oder einem Zielgruppenbereich, z.B. Möbel -  und 

Haushaltswarenfachmarkt für design -ori entierte Kunden, in übersichtlicher Waren -

präsentation bei tendenziell niedrigem bis mittlerem Preisniveau anbieten. Der 

Standort ist in der Regel autokundenorientiert, entweder isoliert oder in gewach -

senen und geplanten Zentren. Bei einigen Sortimenten, z.B. Drogeriemarkt, werden 

überwiegend zentrale Lagen in der Innenstadt gewählt. Die Verkaufsverfahren sind 
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Selbstbedienung und Vorwahl, meist mit der Möglichkeit einer fachlichen und sorti -

mentsspezifischen Beratung auf Wunsch der Kundinnen und Kunden.  

 

Eine integrierte Lage  im Sinne dieser Untersuchung liegt vor, wenn ein Standort 

städtebaulich eingebunden ist. Wichtig für die Einstufung als integriert ist die um -

gebende Wohnbebauung. Die Bezeichnung stellt einen Oberbegriff für Innenstadt/ 

zentrale Verso rgungsbereiche und sonstige integrierte Lagen dar.  

Als nicht integrierte Lagen  sind entsprechend sämtliche Standorte zu bezeichnen, 

die nicht in Zusammenhang mit Wohnbebauung stehen (z.B. Einzelhandelsbetriebe in 

Gewerbegebieten oder sonstige autokundenori entierte Standorte ohne Zusammen -

hang mit Wohnbebauung). Aber auch Gewerbegebiete, die mit Wohnbebauung durch -

setzt sind, sind diesen Standorten zuzurechnen.  

Einzelhandel in sonstigen integrierten Lagen  ist überall dort vorhanden, wo die 

Dichte/ Konzentra tion nicht ausreicht, den entsprechenden Bereich als sonstigen 

zentralen Versorgungsbereich (vgl. unten) einzustufen. Es handelt sich also um 

funktional und städtebaulich integrierte Einzelstandorte außerhalb der Innenstadt/ 

des zentralen Versorgungsbereic hes. 

 

Als Innenstadt/ Ortszentrum  ist das Gebiet einer Gemeinde zu verstehen, in dem 

sich die bedeutsamen Funktionen konzentrieren. Da für die städtebauliche Begrün -

dung der begrenzten Zulässigkeit von Einzelhandel der zentrale Versorgungsbe reich 

entschei dend ist, liegt der Schwerpunkt bei der Abgrenzung auf der Konzent ration 

des Einzelhandels. Daneben ist die Konzentration von Angeboten im Dienst leis -

tungsbereich (z.B. Lebensmittelhandwerk, Reisebüros, Reinigungen etc.) von Be deu-

tung. Neben der Bestan dsdichte als wesentliches Kriterium sind infrastruktu relle 

und funktionale Zäsuren sowie städtebauliche Merkmale zur Abgrenzung der Innen -

stadt/ des Ortszentrums heranzuziehen. Die Abgrenzung ist damit unabhängig von 

statisti schen oder historischen Bezei chnungen in einer Gemeinde.  

 

Die Kaufkraft  beschreibt die (nominale) Geldsumme, die einem privaten Haushalt in 

einem bestimmten Zeitraum zum Verbrauch zur Verfügung steht. Die Kaufkraft wird 

auf Basis der Lohn - und Einkommenssteuerstatistiken ermittelt (s. a. Nachfrage).  

Kaufkraftkennziffern  stellen Indexzahlen dar, mit de ren Hilfe regionale Teilmärkte 

hinsichtlich ihrer Kaufkraft bewertet werden. Sie ergeben sich aus dem Quo ti enten 
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der Kaufkraft einer Region und dem entsprechenden gesamtdeutschen Wert. Die IFH 

Köln prognostiziert auf der Grundlage von Lohn - und Einkommenssteuerstatistiken 

die (einzelhandelsrelevante) Kaufkraft der Einwohner nach regionalen Gliederungen. 

Die Kaufkraftkennziffer je Einwohner zeigt, wel che Gebietseinheit bei der Pro -

Kopf-Kaufkraft  über oder unter dem Bundesdurchschnitt (= 100) liegt.  

 

Der Kaufkraftverbleib  bezeichnet den Teil der Kauf kraft in einem Gebiet, der in 

die sem ausgegeben wird. Der Kaufkraftabfluss  kennzeichnet den Teil der Kauf kraft 

in einem Gebiet, der außer halb dieses Gebietes ausgege ben wird. Der Kauf kraft zu-

fluss  entspricht der Summe aller Kaufkraftanteile, die aus anderen Gebieten dem 

betrachteten Gebiet zufließen.  

Die Verbleibquote  ergibt sich dadurch, dass der Verbleib in Relation zur Kaufkraft 

in dem Gebiet gesetzt wird, in dem sie verbleibt.  

Der Umsatz in einem Gebiet (U) ergibt sich aus der Kaufkraft in diesem Gebiet (KK), 

vermindert um Abflüsse in andere Regionen (A), vermehrt um Zuflüsse von außer halb 

(Z): U = KK -  A + Z. 

Die am Ort verbleibende Kaufkraft (V) ist die Differenz zwischen vorhandener Kauf -

kraft und Kaufkraftabflüssen in andere Gebiete: V = KK -  A. 

Entsprechend ergibt sich der Umsatz auch als Summe aus am Ort verbleibender Kauf -

kraft und Kaufkraftzuflüssen von außerhalb: U = V + Z.  

 

Die einzelhandelsrelevante Nachfrage  entspricht dem Teil der Ver brauchsausga-

ben der privaten Haushalte, der im Einzelhandel ausgegeben wird, d.h. die Nach -

frage nach Dienst lei stungen wird nicht berücksichtigt (siehe auch Kaufkraft).  

 

Supermärkte  sind Einzelhandelsbetriebe, die auf einer Verkaufsflä che von min des-

tens 400 m² Lebensmittel einschließlich Frischwaren (z.B. Obst, Ge müse, Südfrüchte, 

Fleisch) und ergänzend  Waren des täglichen  Bedarfes  anderer  Branchen vorwiegend  

in  Selbstbedienung  anbieten.  Nach der  amtlichen  Statistik  hat  der  Supermarkt  höchs-

tens eine Verkaufsfläche von 1.000 m², nach internationalen Pa nelin stituten von 800 

m² und nach der Ab grenzung des Europäi schen Handelsinstituts von 1.500 m².  

 

Verbleibquote (s. Kaufkraftverbleib)  
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Zentraler Versorgungsbereich (s. Innenstadt / Ortszentrum).  

Der Begriff des zentralen Versorgungsbereiches z.B. im Sinne der §§ 9 (2a) und 34 

BauGB kann mehr als der Beg riff des (einzelhandelsbezogenen) zentralen Berei ches 

umfassen: Wenn nämlich zentrale Einrichtungen außerhalb des zentralen Berei ches, 

aber angrenzend an diesen, zu fin den sind.  

In keinem Fall aber kann ein zentraler Versorgungsbereich weniger als den unter 

Einzelhandelsaspekten abgegrenzten zentralen Bereich umfassen.  

Umgekehrt muss nicht  jeder zentrale Bereich einen zentralen Versorgungsbereich 

darstellen. Dies ist insbesondere  dann der Fall, wenn die über den Nahbereich hin -

ausreichende Versorgungsfunktion nicht (umfassend) erfüllt ist.  

Auch bei der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen kommt dem Ein zelhan-

del (als einer zentralen Einrichtung) herausgehobene Bedeutung  zu -  aber allein die 

Tatsache einer Konzentration von Einzelhandel reicht nicht aus, einen zentralen 

Versorgungsbereich zu begründen 72. 

 

                                           
72 Vgl. hierzu BVerwG: Urteil vom 11.10.2007, Az. 4 C 7/07.  
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ANHANG 
Tab. A -  1: Betriebe nach Größenklassen in der Stadt Overath : Anzahl und Verkaufs fl äche (auf 

25 m² gerundet)  

VKF in m²  Anzahl  Anteil  VKF in m²  Anteil  

bis 50 m²  56 38% 1.950 5% 

51 bis 100 m²  42 28% 2.975 7% 

101 bis 200 m²  13 9% 2.025 5% 

201 bis 400 m²  15 10% 4.500 11% 

401 bis 800 m²  6 4% 3.250 8% 

801 bis 2.000 m²  13 9% 15.425 38% 

ab 2001 m²  3 2% 10.750 26% 

Gesamt 148 100%  40.900 100% 

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen und der Anteilswerte kommen  
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019; eigene Berechnungen  

 
Tab. A -  2: Betriebe nach Größenklassen im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Overath: 

Anzahl und Verkaufsfläche (auf 25 m² gerundet)  

VKF in m²  Anzahl  Anteil  VKF in m²  Anteil  

bis 50 m²  17 44% 600 14% 

51 bis 100 m²  12 31% 900 21% 

101 m² bis 200 m²  5 13% 775 18% 

201 bis  800 m²  5 13% 2.100 48% 

Gesamt 39 100%  4.325 100% 
durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen und der Anteilswerte kommen  
aus Datenschutzgründen können die Betriebe über 201 m² nicht differenziert ausgewiesen werden  
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli 2019; eigene Berechnungen  

 
Tab. A -  3: Betriebe nach Größenklassen im zentralen Versorgungsbereich Steinenbrück : Anzahl 

und Verkaufsfläche (auf 25 m² gerundet)  

VKF in m²  Anzahl  Anteil  VKF in m²  Anteil  

bis 50 m²  4 44% 150 6% 

Ab 51 m²  5 56% 2.200  94% 

Gesamt 95 100% 2.350  100% 
durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen und der Anteilswerte kommen  
aus Datenschutzgründen können die Betriebe über 50 m² nicht differenziert ausgewiesen werden  
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019; eigene Berechnungen  
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Tab. A -  6: Einzelhandelsangebot in der Stadt Overath  nach Lage: Verkaufs fläche auf 25 m² 
gerun det  

 
Sortimente  

ZVB Innen -
stadt  

sonstige 
ZVB 

sonstige 
inte griert  

nicht inte -
griert  Gesamt 

Nahrungs- / Genussmittel; 
Lebensmittelhandwerk  

275 2975 950 7.325 11.525 

Drogerie/ Parfümerie; 
Apotheke 

525 325 150 425 1.400 

PBS/ Zeitungen/ Zeit -
schriften; Blumen/ Zoo  

150 200 225 850 1.400 

kurzfristiger Bedarf  950 3.500 1.325 8.600 14.325 

Bekleidung und Zubehör  1.600 200 150 350 2.300 

Schuhe/ Lederwaren  525 25 0 25 575 

Sport/ Frei zeit  0 0 25 950 975 

Spielwaren/ Hobby/ Bas -
teln/ Musikinstrumente; 
Bücher 

175 50 100 25 350 

GPK/ Geschenke/ Hausrat; 
Haus- / Heimtextilien  

400 625 300 425 1.725 

mittelfristiger Bedarf  2.725 900 575 1.775 5.925 

Uhren/ Schmuck; Foto/ 
Optik  

275 100 50 0 425 

Medien; Elektro/ Leuchten  150 200 75 650 1.075 

Teppiche/ Bo denbeläge 0 0 775 450 1.200 

Bau/ Garten; Möbel  0 1.525 2.500 10.350 14.375 

Möbel 0 400 875 1.175 2.475 

Sonstiges 250 175 50 600 1.075 

langfristiger Bedarf  675 2.375 4.325 13.225 20.625 

Summe 4.325 6.775 6.225 23.550 40.900 

PBS = Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; GPK = Glas/ Porzellan/ Keramik  
aus Datenschutzgründen wurden Sortimente zu Sortimentsgruppen zusammengefasst  
durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen 
Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019; eigene Berechnungen  
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Tab. A -  8: Verkaufsflächenentwicklungsspielraum bis 2025 bzw. 2030 bei Status -quo -Prognose  
-  Angaben auf 25 m² gerun det  

Jahr  2025 2030 
Sortiment  untere Var.  obere Var.  untere Var.  obere Var.  

Nahrungs- / Genussmittel  400 1.000 650 1.800 

Drogerie/ Parfümerie  50 100 75 200 

PBS/ Zeitungen/ Zeitschriften  25 25 25 50 

Blumen/ Zoo 50 100 75 175 

kurzfristiger Bedarf  525 1.225 825 2.225 

Bekleidung und Zubehör  100 200 125 325 

Schuhe/ Lederwaren  25 50 25 100 

Sport/ Freizeit  75 150 125 250 

Spielwaren/ Hobby/ Basteln/ Musikin -
strumente  0 25 25 25 

Bücher 0 25 0 25 

GPK/ Geschenke/ Hausrat 50 125 75 225 

Haus- / Heimtextilien  0 25 25 50 

mittelfristiger Bedarf  250 600 400 1.000 

Uhren/ Schmuck 25 25 25 50 

Foto/ Optik  25 25 25 50 

Medien 25 50 50 100 

Elektro/ Leuchten  25 75 50 125 

Teppiche/ Bodenbeläge  50 125 75 250 

bau- / gartenmarktspezifische Sortimente  550 1.150 800 2.025 

Möbel 225 350 275 550 

Sonstiges 50 100 75 200 

langfristiger Bedarf  975 1.900 1.375 3.350 

Summe 1.750 3.725 2.600 6.575 

PBS = Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; GPK = Glas/ Porzellan/ Keramik  
--- : rechnerisch negativer Bedarf  
Quelle: eigene Berechnungen  
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Tab. A -  9: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   
Auswahl/ Angebot  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Vielfalt/ Angebot  12 12 24 
(eigener) Standort  6 1 7 
Frequenz 3 7 10 
Zufriedenheit  6 0 6 
(Stamm-)Kunden 4 3 7 
(Rückgang) Fachgeschäfte 0 5 5 
Konkurrenz  0 3 3 
Sonstiges 4 7 11 

Summe 23 26 49 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 
Tab. A -  10: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   

Atmosphäre  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Öffentlicher Raum  0 4 4 
Verkehrsaufkommen 0 6 6 
Sonstiges 1 3 4 

Summe 1 13 14 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 
Tab. A -  11: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   

Parkplätze  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Anzahl 7 19 26 
Entfernung/Lage  0 6 6 
Parkraumüberwachung  0 2 2 
Fremdnutzung/ Dauerparker  0 6 6 
Sonstiges 0 6 6 

Summe 7 33 40 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 
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Tab. A -  12: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   
Erreichbarkeit  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Autobahnanbindung  2 0 2 
Lage/Standort  4 0 4 
Straßenqualität  2 0 2 
Einschränkungen durch Baustelle n  0 8 8 
Verkehrsbelastung  0 7 7 
Sonstiges 0 6 6 

Summe 8 21 29 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung  Juli  2019 

 

Tab. A -  13: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   
Veranstaltungen / Zusammenarbeit  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Veranstaltungen/ Aktionen  6 2 8 
Zusammenarbeit mit der Stadt  8 12 20 
Zusammenarbeit Händler/ Händler , Werbegemein -

schaft Einkaufen in Overath  11 0 11 
Fokus auf Innenstadt, Unt ereschbach außen vor  0 3 3 
Sonstiges 2 3 5 

Summe 27 20 47 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 
Tab. A -  14: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -  

Dienstleistungen  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Frequenzbringer  1 0 1 
Anzahl Imbiss gastro nomie 0 2 2 
Vielfalt der  Angebote 1 4 5 

Summe 2 6 8 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 
Tab. A -  15: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   

Onlinehandel  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Allgemein  0 8 8 
Konsumentenverhalten  0 2 2 
Spürbarer Einfluss  0 5 5 

Summe 0 15 15 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 
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Tab. A -  16: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -  
Öffnungszeiten  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
(fehlende)  Kernöffnungszeiten  0 3 3 
(zu lange) Öffnungszeiten (bis 22 Uhr)  0 3 3 

Summe 0 6 6 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 

 
Tab. A -  17: Beurteilung der Einzelhandelssituation in Overath  aus Händlersicht -   

Sonstiges  

Kategorie  positiv  negativ  Summe 
Mieten  0 3 3 
(wenige) Leerstände 3 0 3 
Vereinsleben  3 0 3 
Kosten/ Gebühren  0 4 4 
Arbeitskräfte/ Personal  1 3 4 
Sonstiges 4 15 19 

Summe 11 25 36 

Quelle: eigene Einzelhändlerbefragung Juli  2019 
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Karte A -  1: Ist -Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Overath  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt Overath; © OpenStreetMap  und Mitwirkende, CC -BY-SA 
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Karte A -  2: Ist -Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Untereschbach  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt Overath; © OpenStreetMap u nd Mitwirkende, CC -BY-SA 
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Karte A -  3: Ist -Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Steinenbrück  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhändlerbefragung Juli 2019. Kartengrundlage: Stadt Overath; © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA 






















